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1. Die Herausforderung: Ökonomische Ausgangslage und
gesamtwirtschaftlicher Aufholprozeß in Ostdeutschland

Mit der Öffnung gegenüber den Weltmärkten erwies sich sowohl die interne
Arbeitsteilung der DDR-Wirtschaft als auch die Arbeitsteilung im Rat für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe (RGW) als obsolet. Der plötzlich einsetzende
Wettbewerb wirkte auf die vormals abgeschottete Volkswirtschaft Ost-
deutschlands wie ein Schock. Er wurde durch die mit der Währungsunion

1 Der vorliegende Bericht wurde für die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags „Überwin-
dung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ erstellt. An ihm haben mitge-
wirkt: Hans-Uwe Bach, Dieter Blaschke, Uwe Blien, Christian Brinkmann, Matthias Gutsche, Ul-
rich Möller, Jürgen Kühl, Peter Schnur, Eugen Spitznagel, Werner Steckel, Eberhard Wiedemann
und Claudia Wolfinger. Die Autoren sind Mitarbeiter/-innen des IAB und der Fachabteilung der
Hauptstelle der BA.
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(Mitte 1990) verbundene Aufwertung der Währung in einer Größenordnung
von 300 bis 400% noch zusätzlich verstärkt. Hinzu kamen weitere Probleme
wie eine häufig unzureichende Produktqualität.

Der Kapitalstock war nach neuen westlichen Maßstäben antiquiert. Die Pro-
duktivität je Erwerbstätigenstunde betrug etwa ein Drittel der westdeutschen.
Die öffentliche Verwaltung – ein wichtiger Faktor für ökonomische Prosperität
– war nicht auf das neue System hochdifferenzierter rechtlicher Regelungen
zugeschnitten, das im Zuge der politischen Einigung im Oktober 1990 mit ge-
ringfügigen Anpassungen von Westdeutschland übernommen wurde.

Scharfe Einbrüche der Produktion, vor allem im Bereich von Industrie und
Landwirtschaft, waren die Folge (rascher Rückgang im Verarbeitenden Ge-
werbe auf rund zwei Drittel der Nettoproduktion des 2. Halbjahres 1990, das
entspricht etwa einem Drittel des Ausgangsniveaus vor der Einigung; Wieder-
anstieg seit dem 2. Halbjahr 1993). Verschärfend wirkte dabei der Ausfall we-
sentlicher Außenmärkte vor allem in Osteuropa. Als Ergebnis von zunächst zu
geringen Innovationen und Investitionen und auch der Privatisierungspolitik
der Treuhandanstalt vollzog sich in den ersten Jahren der Transformation eine
weitgehende De-Industrialisierung Ostdeutschlands, der nunmehr eine langsa-
me Re-Industrialisierung folgt.

Das reale Bruttoinlandsprodukt insgesamt sackte innerhalb von zwei Jahren
auf zwei Drittel des DDR-Niveaus von 1989. Vor allem durch Zuwächse im
Baugewerbe und im Dienstleistungsbereich stieg es 1992 bis 1995 in einer
Größenordnung von 6% bis 9% jährlich wieder an. Der Rückgang des Arbeits-
volumens und – wegen des massiven Einsatzes von Kurzarbeit (Kug) zeitver-
zögert – der Erwerbstätigkeit konnte erst Anfang 1994 gestoppt werden (Auto-
rengemeinschaft 1997).

In Zwischenbilanzen (u. a. Manfred Wegener: Die deutsche Einigung oder das
Ausbleiben des Wunders, 1996) wird immer wieder auf die Vielschichtigkeit
des „Großexperiments der deutschen Einigung“ hingewiesen. Die anfangs teils
euphorische Perspektive wich sehr schnell einer realistischeren Einschätzung
der Anpassungslasten. Es wird allgemein davon ausgegangen, daß Probleme
der deutschen Einigung nicht allein in den ökonomischen Fehlern und Fehlein-
schätzungen seit 1990 zu sehen sind. „Teilweise unbewältigt geblieben sind
auch die Schwierigkeiten des abrupten Regimewechsels im sozial-gesell-
schaftlichen Gefüge, beim Erobern ausländischer Märkte und beim Erwerb
von Managementfähigkeiten sowie bei der Übernahme von komplizierten Re-
gelungen der Marktwirtschaft, die in spezifisch deutscher Ausprägung oft
überperfektioniert sind. Die Mühseligkeiten des sozialen Lernprozesses wur-
den auf beiden Seiten unterschätzt, vernachlässigt oder sogar übersehen.“
(Wegener, S. 14).

So unbestreitbar es vor allem darum ging, eine marode Wirtschaft zu sanieren,
eine verschlissene Infrastruktur wieder aufzubauen und den Einigungsschock
zu überwinden, so mühsam gestaltete sich im einzelnen der gesamtwirtschaft-
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liche Aufbau- und Aufholprozeß in Ostdeutschland. Obwohl gleich nach dem
Niedergang beachtliche Zuwachsraten des realen Bruttoinlandsprodukts erzielt
wurden (Tabelle 1), beträgt die Wertschöpfung je Erwerbstätigen in Ost-
deutschland auch jetzt erst etwa die Hälfte des westdeutschen Wertes (Tabel-
le 2)2.

Die Bruttoanlageinvestitionen je Einwohner überstiegen in Ostdeutschland seit
1993 die westdeutschen Werte beträchtlich (Tabelle 2). Sie flossen aber über-
wiegend in die öffentliche Infrastruktur und in Bauten als notwendiger, aber
keineswegs ausreichender Bedingung für ein sich selbst tragendes Wachstum
(Wegener, 1996, S. 16 ff). Viel zu wenig investiert wird nach wie vor im Ver-
arbeitenden Gewerbe, wobei der Industrieanteil der DDR-Wirtschaft über dem
der alten Bundesrepublik lag, heute jedoch deutlich unter das westdeutsche
Niveau gefallen ist.

Finanziert wurde der nunmehr ins Stocken geratene Aufholprozeß im wesent-
lichen durch weiterhin in hohem Umfang überwiegend für notwendig erachtete
West-Ost-Transferzahlungen (Tabelle 3)3.

2. Entwicklungstendenzen auf dem Arbeitsmarkt

2.1 Die Vergangenheitsentwicklung und Perspektiven

Die Tabellen 4 a und 4 b enthalten weitere Eckwerte zur Arbeitsmarktent-
wicklung in Ost- und Westdeutschland seit 1989. Im Jahre 1995 gab es in Ost-
deutschland 6,4 Mio Erwerbstätige (1993: 6,2 Mio, 1994: 6,3 Mio), das sind
lediglich zwei Drittel der ursprünglich Beschäftigten. Konjunkturell bedingt ist
die Zahl der Erwerbstätigen seit 1995 in Ostdeutschland wieder rückläufig. In
Westdeutschland nimmt die Erwerbstätigkeit nach Auslaufen des „Einigungs-
booms“ seit 1993 ab. Mit Rückführung der anfänglich massiven Kurzarbeit in
Ostdeutschland ist dort die Arbeitszeit je Erwerbstätigen wieder über die in
Westdeutschland geklettert. Die Entwicklung der Arbeitszeit verläuft in den
letzten Jahren tendenziell in Richtung westdeutsches Niveau. Im übrigen zei-
gen auch diese Tabellen das nach wie vor bestehende Produktivitätsgefälle
zwischen West- und Ostdeutschland sowie ein Einkommensniveau (Brutto-
lohn- und Gehaltssumme je Arbeitnehmer), das sich dem westdeutschen schon
deutlicher (auf 77%) angenähert hat.

2 Für das erste Halbjahr 1996 errechnet sich für Ostdeutschland eine Wertschöpfung je Erwerbstäti-
gen zu jeweiligen Preisen in Höhe von 55% des westdeutschen Wertes (Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung u. a. 1997, S. 47). Die Zahl ist nicht unmittelbar mit den in Tabelle 2 ausgewiese-
nen Werten (reales Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen) vergleichbar. Der Produktivitätsrück-
stand ist z.T. auch Folge einer vergleichsweise geringen Auslastung von ähnlich modernen Produk-
tionskapazitäten wie im Westen.

3 „Es wird allgemein nicht mehr in Frage gestellt, daß die neuen Bundesländer weiter der Unterstüt-
zung bedürfen“ (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung u. a., 1997) Zu beachten ist, daß sich
die Transferzahlungen auch auf Staatsaufgaben beziehen, die üblicherweise vom Bund wahrge-
nommen werden (z. B. überregionaler Straßenbau).
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Nach einem steilen Anstieg bis Mitte 1991 bewegte sich die Zahl der regi-
strierten Arbeitslosen in Ostdeutschland in der Größenordnung von 1 bis 1,2
Mio Personen, mit zuletzt zunehmender Tendenz. Dabei ist zu beachten, daß
die registrierte Arbeitslosigkeit in der Vergangenheit nur den kleineren Teil
der Beschäftigungslücke in den neuen Bundesländern zum Ausdruck gebracht
hat. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, Netto-Abwanderung und Westpend-
ler haben den Arbeitsmarkt in den ersten Jahren nach der Wende in außeror-
dentlich hohem Umfang entlastet (Übersicht 1).

Im Rahmen einer Arbeitsmarktbilanz ist auch in Ostdeutschland die sog. Stille
Reserve zu beachten. Sie umfaßt im engeren Sinn nichterwerbstätige Personen,
die Arbeit suchen, ohne bei den Arbeitsämtern arbeitslos gemeldet zu sein
(„aktive Stille Reserve“), oder entmutigt, aber nur vorübergehend bis zu einer
Besserung der Arbeitsmarktlage die Stellensuche aufgegeben haben („passive
Stille Reserve“). Im weiteren Sinn zählen hierzu Personen in Bildungsmaß-
nahmen und Bezieher von Vorruhestands- und Altersübergangsgeld. 1996 ge-
hörten ihr in Ostdeutschland insgesamt schätzungsweise 0,8 Mio. Personen an
(vgl. Tabelle 1). Rückgänge bei zur Stillen Reserve zählenden Maßnahmeteil-
nehmern werden durch Zuwächse bei der Stillen Reserve im engeren Sinn
(z. B. nach Auslaufen von Ansprüchen auf Lohnersatzleistungen) teilweise
ausgeglichen.

Berücksichtigt man bei Kurzarbeit nur Vollzeitäquivalente, so wurde der ost-
deutsche Arbeitsmarkt durch die in Übersicht 2 aufgeführten Maßnahmen4

Ende 1991 insgesamt um knapp 2 Mio Personen entlastet. Daneben gab es rd.
1 Mio registrierte Arbeitslose. Das Auslaufen von Sonderregelungen beim
Kurzarbeitergeld und beim Altersübergangsgeld, Veränderung der gesetzlichen
Regelungen und Haushaltsrestriktionen führten dazu, daß sich dieser direkte
Entlastungseffekt bis Ende 1996 auf 0,7 Mio Personen verringerte5, bei wei-
terhin sinkender Tendenz (s.u., vgl. Bach/Jung-Hammon/Otto 1997). Die Zahl
der Empfänger von Altersübergangsgeld reduziert sich von Jahr zu Jahr um
mehr als die Hälfte, bis schließlich Ende 1999 überhaupt niemand mehr Alüg
bezieht.

Mittel- und langfristige Arbeitsmarktprojektionen lassen – selbst wenn man ein
beachtlich hohes Wirtschaftswachstum unterstellt – nur einen sehr langsamen
Wiederanstieg der Beschäftigung erkennen (Buttler/Klauder 1993; IAB 1995;
Klauder 1996). Wesentlicher Hintergrund sind der Produktivitätsrückstand ge-
genüber Westdeutschland6 und Löhne, die der Produktivitätsentwicklung weit
vorausgeeilt sind.

4 Kug, Vollzeitmaßnahmen zur beruflichen Fortbildung und Umschulung (FuU), allgemeine Maß-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung (ABM), Vorruhestandsgeld (Vog) nach einer Verordnung der
DDR-Regierung vom Februar 1990 und Altersübergangsgeld (Alüg) nach dem Arbeitsförderungs-
gesetz (AFG). Hinzugekommen sind 1993 die pauschalierten Lohnkostenzuschüsse nach §249h
AFG. Zum Entlastungseffekt der Maßnahmen im einzelnen vgl. Abschnitt 4.2.

5 Werden auch indirekte Beschäftigungseffekte berücksichtigt, erhöht sich dieser Entlastungseffekt.
Vgl. Autorengemeinschaft 1997 und Abschnitt 4.2.

6 Sowohl im Hinblick auf den Stand der Technik als auch die Faktorpreise.
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Nach dem vom IAB zuletzt entwickelten Basisszenario für die neuen Bundes-
länder (Basis 1994, veröffentlicht in der IAB-Zahlenfibel 1995) wäre es unter
der Voraussetzung hoher Investitionen und Transferzahlungen möglich, die
reguläre Beschäftigung bis zum Jahre 2010 auf rd. 7 Mio zu steigern. Hinzu
kämen noch die ABM-Beschäftigten. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen,
die insbesondere zu einer Abflachung des Wirtschaftswachstums geführt ha-
ben, ist es jedoch sehr wahrscheinlich, daß der Zeitbedarf für das Erreichen
eines solchen Beschäftigungsstandes in den neuen Ländern deutlich größer ist.

Weiterhin ist bislang keine Tendenz zur raschen Angleichung der hohen Frau-
enerwerbsbeteiligung an westdeutsche Verhältnisse erkennbar. Auch werden
die geänderten Voraussetzungen und Bezugsbedingungen für die Altersrente
das Erwerbspersonenpotential in den neuen Bundesländern vergrößern. Bei-
spielsweise ist schon jetzt absehbar, daß die Zahl der 60jährigen und älteren
sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräfte in den neuen Ländern von rd.
65.000 in 1996 auf rd. 280.000 im Jahre 2000 steigt, sich also vervierfacht.
Das ostdeutsche Arbeitskräfteangebot dürfte demnach im Jahre 2010 minde-
stens bei den bisher schon geschätzten rd. 8 Mio Personen (Inlandskonzept)
liegen.

Alles in allem dürfte daher das im Laufe des Jahres 1997 aktualisierte IAB-
Arbeitsmarkt-Szenario für die neuen Bundesländer deutliche Abweichungen
von den bisherigen Ergebnissen bringen. Die 1995 im o.g. Basisszenario noch
geschätzte Unterbeschäftigung (Arbeitslose und Stille Reserve) von rd. 1 Mio
Personen in 2010 dürfte die Untergrenze der für jenes Jahr zu erwartenden Er-
werbslosigkeit angeben, sofern es nicht zu einer politischen Umsetzung des
„Bündnisses für Arbeit“ kommt.7

2.2 Aktivitäten der Treuhandanstalt 1990 bis 1995

Die Treuhandanstalt (THA) war bei ihrer Arbeitsaufnahme Mitte 1990 für 3,5
Mio Personen der größte staatliche Arbeitgeber der Welt und mit 45.000 Be-
triebsstätten der 8.900 DDR-Kombinate der größte Zwischeneigentümer von
Betrieben und Ländereien in den neuen Bundesländern. In diesen Betrieben
waren 1989/90 noch über 4 Mio Personen, also über 40% aller Beschäftigten
der DDR erwerbstätig. Tabelle 5 zeigt die Halbierung dieser Beschäftigtenzahl
bis Ende 1991 und den weiteren Abbau (auf unter 50.000 bei den zu den Nach-
folgeeinrichtungen der Treuhandanstalt gehörenden Unternehmen) bis Ende
1995. Die Ergebnisse basieren auf wiederholten Befragungen von Treu-
handunternehmen und Ex-Treuhandfirmen im Auftrag der Bundesanstalt für
Arbeit und der Treuhandanstalt.8

7 Vgl. hierzu die auf Westdeutschland bezogenen Simulationsrechnungen des IAB zu Strategien für
mehr Beschäftigung (Klauder/Schnur/Zika 1996a und 1996b).

8 Vgl. Wahse, Dahms, Schäfer, Kühl 1996, S. 109.
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In den vollständig privatisierten Firmen der THA waren Ende 1995 fast
950.000 Arbeitnehmer tätig, weitere etwa 350.000 in ausgegründeten Teilen
ehemaliger THA-Unternehmen. Seit Anfang 1993 liegt der Beschäftigtenauf-
bau durch weitere Privatisierungen unter den Beschäftigungsverlusten in be-
reits privatisierten Firmen. Diese erwarteten im Oktober 1995 bis Anfang 1998
einen zusätzlichen Personalabbau von hochgerechnet 135.000 Personen.

Die Folgen des Belegschaftsabbaus, zum Teil vor der Privatisierung und zum
Teil später in den privatisierten Betrieben, wurden mit Mitteln der Arbeits-
marktpolitik und der sozialen Sicherung vor allem aus Beitragszahlermitteln,
aber auch Bundesmitteln „abgefedert“. Tabelle 6 zeigt den Verbleib der von
1990 bis Ende 1994 aus THA-Unternehmen ausgeschiedenen Mitarbeiter.

Läßt man die in privatisierten Unternehmen weiter- bzw. wiederbeschäftigten
Personen außer Betracht, dann ist etwa ein Drittel (anschließend) arbeitslos
geworden.9 Die Vorverrentungsmodelle wurden, so lange die Möglichkeit be-
stand, mit zunehmender Tendenz unverzüglich ausgeschöpft. Der Anteil der
Arbeitnehmerkündigungen sank von 16% 1990/91 auf 7% im Jahre 1994.
ABS-Gesellschaften fingen im Zeitablauf zunehmend (bis zu 12%) des Be-
schäftigungsabbaus auf. Außerhalb dieser Gesellschaften organisierte ABM
und FuU hatten ab 1992 kaum noch eine Bedeutung. An ihre Stelle traten pau-
schalierte Lohnkostenzuschüsse nach § 249 h AFG mit einem Siebtel der Per-
sonalabgänge 1993/94.

Tabelle 7 erläutert in kumulierter Darstellung die Privatisierungsergebnisse der
THA nach einzelnen Unternehmensformen. 14.600 Firmenprivatisierungen,
darunter 6.500 vollständige oder mehrheitliche, und 2.700 „Management-Buy-
Outs“ (MBO) stehen gut 3.500 Stillegungen von Unternehmen oder Betriebs-
teilen gegenüber. In den Verträgen mit der Treuhandanstalt wurden gut 200
Mrd DM Investitionen zugesagt sowie der Erhalt bzw. der Neuaufbau von rd.
1,5 Mio Arbeitsplätzen in diesen privatisierten Unternehmen (Ausgangsbe-
stand über 4 Mio Beschäftigte zu DDR-Zeiten). Zu beachten ist, daß solche
Arbeitsplatzzusagen nicht gleich von Anfang an, sondern erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt (ab 1991) Bestandteil von Privatisierungsverträgen der THA
wurden.

Von 1991 bis 1996 sind insgesamt 126 Mrd DM an Wirtschaftstransfers in
Treuhandbetriebe (ab 1995 Nachfolgegesellschaften der THA) geflossen, das
sind immerhin 46% der West-Ost-Transferzahlungen für die Wirtschaft in die-
sem Zeitraum10. Bis 1994 lag dieser Anteil noch wesentlich höher (62%), wo-
bei sich aus arbeitsmarktpolitischer Sicht bei der vergleichsweise kleinen Zahl
von verbliebenen Arbeitsplätzen in Treuhandunternehmen und Ex-Treuhand-
firmen zumindest im Nachhinein die Frage nach der Effizienz dieses Mitte-

9 Berücksichtigt man Personen mit unbekanntem Verbleib, liegt der Anteil sicherlich höher.
10 Die insgesamt in Wirtschaftsunternehmen geflossenen Transferzahlungen werden in Tabelle 3 aus-

gewiesen. Auf Treuhandunternehmen (ab 1995 Nachfolgegesellschaften) entfielen hiervon in den
einzelnen Jahren 19,9Mrd DM (1991); 29,6Mrd DM (1992); 38,1Mrd DM (1993); 34,4Mrd DM
(1994); 1,1Mrd DM (1995) und 2,8Mrd DM (Soll 1996). Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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leinsatzes stellt. Seit 1995 spielen diese Transfers nur noch eine relativ geringe
Rolle (1 bis 3 Mrd DM pro Jahr).

2.3 Umschichtungen nach Wirtschaftsbereichen und Personengruppen

Die Entwicklung der Erwerbstätigkeit in Ostdeutschland insgesamt und nach
einzelnen Wirtschaftsbereichen in den ersten fünf Jahren nach der Wende ist
den Tabellen 8a und 8b zu entnehmen. Dabei sind die Abgrenzungen des hier
verwendeten Arbeitsmarkt-Monitors zu beachten, der als repräsentative Längs-
schnittuntersuchung bis zum November 1994 im Auftrag der Bundesanstalt für
Arbeit durchgeführt wurde.11

Bei einem durchschnittlichen Rückgang der Zahl der Erwerbstätigen auf 68%
des Ausgangsniveaus bis zum November 1993 und einem leichten Wiederan-
stieg auf 70% bis November 1994 haben sich die einzelnen Wirtschaftsberei-
che extrem unterschiedlich entwickelt. Sehr frühzeitig, d. h. in starkem Um-
fang bereits bis Ende 1991, erfolgten drastische Rückgänge in der Land- und
Forstwirtschaft (bis November 1994 auf 27% der Ausgangsbeschäftigung), im
Bergbau und der Energiewirtschaft (auf 36%), in der Metall- und Elektroindu-
strie sowie im übrigen Verarbeitenden Gewerbe (auf 49% bzw. 55%). Dem
stehen deutliche Zuwächse im Bereich Banken/Versicherungen (auf 266%)
und im Bau (bis zum November 1994 auf 115%) gegenüber.

In den „anderen Dienstleistungen“ (dazu gehören z. B. Bildungs- oder Ge-
sundheitswesen) ist die Zahl der Beschäftigten zunächst nur leicht rückläufig
gewesen, sie hat bis 1994 ihr Ausgangsniveau wieder erreicht. Auch hier hat es
freilich beträchtliche Umschichtungen, d. h. Stillegungen und Entlassungen
einerseits sowie neue Beschäftigungsverhältnisse andererseits gegeben. Bei
insgesamt etwa konstanter Beschäftigung konnten die „anderen Dienstleistun-
gen“ ihren Anteil an allen Beschäftigten von 22% im Jahre 1989 auf 31% im
Jahre 1994 steigern.

Auf die von der Entwicklung begünstigten Bereiche einschl. Verkehr/
Bahn/Post entfielen 1994 insgesamt rd. 55% der Beschäftigten (im November
1989: 38%). Hieraus kommen 36% der Arbeitslosen bzw. 30% der längerfri-
stig Arbeitslosen.12 Andererseits sind – nach ursprünglich 10% – nur noch 4%
der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig gewesen. Aus diesem Bereich
kamen aber 9% der Arbeitslosen und 11% der längerfristig Arbeitslosen vom
November 1994.

Die sektoralen Unterschiede in der Beschäftigungsentwicklung haben zusam-
men mit standortspezifischen Einflüssen zu sehr unterschiedlichen Beschäfti-
gungsentwicklungen in den einzelnen Regionen geführt, auf die im nachfol-

11 Beschränkung auf die 16- bis 64jährigen und Ausschluß derjenigen, die bis zur Erstbefragung im
November 1990 in den Westen abgewandert waren. Vgl. Infratest 1995.

12 Als längerfristig Arbeitslose gelten im Rahmen der aufgeführten Analyse Personen, die im Novem-
ber 1993 und im November 1994 arbeitslos gemeldet waren.
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genden Abschnitt näher eingegangen wird. Sie sind wesentlicher Hintergrund
für individuelle Arbeitsmarktchancen, schlagen aber nicht in vollem Umfang
und unvermittelt auf die Struktur der Arbeitslosigkeit oder Langzeitarbeitslo-
sigkeit durch. So hat z. B. der Beschäftigungsabbau im Bergbau sehr stark
durch Vorruhestand und andere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen aufgefan-
gen werden können, für die sehr frühzeitig große Beschäftigungs- und Qualifi-
zierungsgesellschaften gegründet wurden.

Tabellen 8a und 8b lassen deutliche, zum teil krasse Umschichtungen der Be-
schäftigung in den einzelnen Teilbereichen der Wirtschaft zu Lasten von Frau-
en erkennen. Lediglich in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich
Bergbau/Energie (mit starkem, weniger selektivem Beschäftigungsabbau und
so gut wie keinen Neueinstellungen) und bei den (üblicherweise Frauen be-
günstigenden) „anderen Dienstleistungen“ entwickelte sich im Beobachtungs-
zeitraum Männer- und Frauenbeschäftigung einigermaßen proportional. Von
den Beschäftigungszuwächsen im vergleichsweise kleinen Bereich der Ban-
ken/Versicherungen konnten Männer wesentlich stärker profitieren als Frauen,
im Metall/Elektrogewerbe ging die Zahl der beschäftigten Männer von 1989
bis 1994 auf 60% zurück, die der beschäftigten Frauen auf 26%. Besonders
hinzuweisen ist darauf, daß offenbar im gewerblich/technischen Bereich Män-
ner sehr stark Frauen substituiert haben.

Die Tabellen 9a und 9b machen sichtbar, daß der massive Beschäftigungsab-
bau, der im wesentlichen bis Ende 1992 stattfand, vor allem die Älteren betraf,
insbesondere die älteren Frauen. In der Altersgruppe der 55- bis 59jährigen
ging die Zahl der Erwerbstätigen zunächst auf ein Drittel zurück (November
1992), wobei die Ende 1992 für Neufälle ausgelaufenen Regelungen zum Vor-
ruhestand bzw. Altersübergangsgeld eine entscheidende Rolle spielten. Nach-
rückende Alterskohorten, die diese Regelungen nun nicht mehr in Anspruch
nehmen konnten, waren auch in diesem Alter wieder in größerem Umfang er-
werbstätig (im November 1994 wieder 58% Erwerbstätige im Vergleich zum
November 1989).

Ältere tragen in erkennbarer Weise – wie im Westen auch – ein besonders gro-
ßes Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit. Zwei Drittel der längerfristig Arbeits-
losen (im Sinne der hier getroffenen Abgrenzung bereits ein Jahr zuvor ar-
beitslos gemeldet) waren 40 Jahre oder älter.

Die Arbeitslosigkeit von Jüngeren (bis unter 25 Jahre) hielt sich demnach zu-
mindest bis zum November 1994 in Grenzen: Langzeitarbeitslosigkeit gab es
in diesen Altersgruppen kaum. Trotzdem ist bei ihnen die Zahl der Erwerbstä-
tigen überproportional zurückgegangen. Dies hängt vor allem mit längeren
Schulbesuchszeiten (einschl. Hochschulausbildung) zusammen. Angesichts
fehlender betrieblicher Ausbildungsplätze und großer Übergangsprobleme an
der „zweiten Schwelle“ nach einer abgeschlossenen betrieblichen Ausbildung
stellt allerdings eine längere schulische Ausbildung für die Jugendlichen häu-
fig nur eine – wenn auch für Qualifizierung nutzbare – „Warteschleife“ dar.
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Tabellen 10a und 10b zeigen die Qualifikationsstruktur (höchster beruflicher
Abschluß) der Erwerbstätigen und ihre Veränderung seit November 1989 so-
wie die entsprechenden Strukturen der Arbeitslosen sowie der längerfristig Ar-
beitslosen vom November 1994. Demnach waren Minderqualifizierte (insbe-
sondere Teilfacharbeiter) überproportional von den Anpassungsprozessen be-
troffen. Der Anteil der Teilfacharbeiter und derjenigen ohne beruflichen Ab-
schluß an allen Erwerbstätigen ist von 10% (November 1989) auf 7% (No-
vember 1994) zurückgegangen, ihr Anteil an den Arbeitslosen betrug am Ende
des Beobachtungszeitraums 11%, an den Langzeitarbeitslosen 14%. Hoch-
schulabsolventen konnten demgegenüber im gleichen Zeitraum ihren Anteil an
den Erwerbstätigen von 10% auf 17% steigern, sie waren im November 1994
mit 8% unter den Arbeitslosen und 7% unter den längerfristig Arbeitslosen
vertreten. Auffällig ist auch, daß männliche Facharbeiter deutlich günstiger
abschneiden als Facharbeiterinnen. Umgekehrt ist die Zahl der Erwerbstätigen
mit Fachschulabschluß bei Männern weitaus stärker zurückgegangen als bei
Frauen.

Zu beachten ist allerdings, daß im Hinblick auf den beruflichen Abschluß im
Verlaufe der fünf Jahre offenkundig Umwertungen und Anpassungen stattge-
funden haben, die den Zeitvergleich (nicht allerdings den Strukturvergleich
zwischen Erwerbstätigen, Arbeitslosen und längerfristig Arbeitslosen zum No-
vember 1994) beeinträchtigen. So fällt die „wundersame Vermehrung“13 von
Personen des höchsten Ausbildungsniveaus auf. Es umfaßte zunächst nur das
abgeschlossene „Hochschulstudium“, wurde dann jedoch um das „Fachhoch-
schulstudium“ erweitert. Zwischenzeitliche Anerkennungen von Fachschul-
ausbildungen und veränderte subjektive Zuordnungen haben offenkundig zu
einer Verschiebung zwischen diesen beiden Qualifikationsebenen geführt.

2.4 Entwicklung regionaler Disparitäten

Nach der Wende in der DDR entwickelten sich regionale Disparitäten in den
neuen Bundesländern mit hoher Geschwindigkeit. Ein Grund dafür war einer-
seits die räumliche Verteilung der ökonomischen Aktivitäten in der Endphase
der DDR, die die späteren Verläufe prägte. Zum anderen ergaben sich in der
Umbruchsituation neue Entwicklungen, die zu einer differenziellen Betroffen-
heit von Beschäftigungsabbau und Entstehung der Arbeitslosigkeit führten.
Die räumlichen Strukturen, die sich unmittelbar nach der Wende herausbilde-
ten, weisen bis heute Kontinuität auf.

Betrachten wir zunächst die Ausgangssituation. Mit den Daten der DDR von
1989 erstellte Analysen des IAB haben gezeigt, daß für die dortigen Regionen
hohe Grade der Monostruktur und Konzentration maßgeblich waren, wie sie
im Westen kaum bekannt sind. Ein extremes Beispiel dafür war Eisenhütten-
stadt, wo ein Industriezweig (die Metallurgie) einen Beschäftigtenanteil von

13 Vgl. hierzu die Ausführungen in Infratest Sozialforschung (1995), S. 21.
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38,6% erreichte (Vergleichszahl für die gesamte DDR: 1,6%, vgl. Rudolph
1990: 494). Derartige Monostrukturen stellen schon an sich ein großes Risiko
für die weitere Entwicklung dar. Mußte das die Region dominierende Kombi-
nat eine große Zahl von Beschäftigten abbauen, war damit der ganze Einzugs-
bereich existenziell betroffen. Außerdem war die Regionalstruktur der DDR
den marktwirtschaftlichen Verhältnissen, die sich nach der Wende entwickel-
ten, nicht angepaßt. Sie entsprach weder den traditionellen Verflechtungsbe-
ziehungen, die vor 1945 bestanden hatten, noch den aktuell interessanten Pro-
duktionsbeziehungen, die für die Einbindung des Gebiets der vormaligen DDR
in den Weltmarkt und in ein integriertes Europa wichtig sind.14

Schon aus diesen Gründen mußten starke regionale Disparitäten entstehen. Ih-
re Entwicklung vollzog sich mit großer Geschwindigkeit, da zum einen die
Öffnung der DDR und die Einführung eines marktwirtschaftlich-demokrati-
schen Systems mit großem Tempo erreicht wurde, zum anderen die Regional-
strukturen der DDR für die neuen Verhältnisse dysfunktional waren.

Hinzu traten Faktoren, die sich im Prozeß der Vereinigung genuin entwickel-
ten (vgl. Koller/ Jung-Hammon 1993). Eine Analyse für die Zeit des Über-
gangs (vgl. Blien/Hirschenauer 1994 und 1995) zeigt die Entstehung im Detail.
Im gesamten Gebiet der neuen Bundesländer war von 1989 bis 1993 – wie be-
reits erwähnt – ein erheblicher Beschäftigungsrückgang (insgesamt um minde-
stens 39%) zu verzeichnen. Gemessen auf der Ebene von Arbeitsmarktregio-
nen waren dennoch erhebliche Unterschiede feststellbar. Am wenigsten gravie-
rend war der Beschäftigungsrückgang in Potsdam mit 18% und in Dresden mit
31%. Das andere Extrem bildete die Region Klötze/Salzwedel mit einem Be-
schäftigungsabbau von 50% (vgl. Tabelle 11).

Diese Muster in der Regionalentwicklung entsprachen nicht den Erwartungen:
Konnte man sich zum Zeitpunkt der Wende vorstellen, daß sich konkurrenzfä-
hige Produktion durch die räumliche Nähe allmählich von West nach Ost und
um Westberlin herum ausbreiten würde, zeigten sich gerade hier deutliche De-
fizite. Eine eingehende multivariate Analyse der Regionalentwicklung er-
brachte als Ergebnis, daß gerade die Regionen, die zum Westen günstig gele-
gen sind, relativ schlecht abschneiden (vgl. die Darstellung der Standortkom-
ponente als Ergebnis einer Shift-Share-Analyse in Übersicht 3). Dies galt so-
wohl für jene Regionen, die sich an die ehemalige innerdeutsche Grenze an-
schließen, wie auch für Ostberlin.

Besser war die Lage in der Umgebung von Berlin und in den städtischen Zen-
tren im Süden der neuen Länder. Diese Regionen heben sich auch deutlich ab
von den ländlichen Gebieten, insbesondere nördlich von Berlin, die besonders
unter negativen Arbeitsmarktentwicklungen leiden. Dieses Muster der regio-
nalen Disparitäten, das im Verlauf von nur ca. 4 Jahren entstand, kann durch
folgende Faktoren erklärt werden: Zunächst ist zu betonen, daß das Zonen-

14 Sehr schnell brach auch die Produktion für die osteuropäischen Märkte zusammen, von der zunächst
eine stabilisierende Funktion erhofft wurde.
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randgebiet der alten Bundesrepublik, durch seine Randlage benachteiligt, von
Strukturschwächen gekennzeichnet war. Doch gerade dort, wo eine relativ
günstigere Situation zu verzeichnen war, wie z. B. zum damaligen Zeitpunkt in
Wolfsburg, war der Beschäftigungsabbau im Osten besonders groß (Klöt-
ze/Salzwedel liegt gegenüber von Wolfsburg). Es zeigte sich somit, daß die am
Rande zum Westen gelegenen Regionen der neuen Länder dem Konkurrenz-
druck der Westgebiete nicht standhalten konnten und darum besonders vom
Arbeitsplatzabbau betroffen waren. Viele Betroffene pendelten zu Arbeitsplät-
zen, die in grenznahen Gebieten des Westens neu entstanden. Die relativ bes-
sere Situation in den städtischen Zentren kann dadurch erklärt werden, daß
sich hier der Neuaufbau des öffentlichen Dienstes vollzog und die Dienstlei-
stungen, bei denen ein besonders großer Nachholbedarf bestand, vor allem hier
expandierten.

Mit dem Abbau der Beschäftigung korrespondierten andere Kriterien, entlang
derer regionale Entwicklungsunterschiede und Disparitäten beurteilt werden.
Betriebsgründungen konzentrierten sich wiederum auf die städtischen Zentren
(vgl. Lehmann 1994). Die Arbeitslosigkeit hatte 1993 eine ähnliche Struktur
wie der Beschäftigungsabbau.15 Ein Hauptunterschied bestand insbesondere
darin, daß die Regionen mit Randlage zum Westen nicht derart besorgniserre-
gende Werte aufwiesen wie bei der Beschäftigungsentwicklung, da hier ein
Auspendeln in den Westen der Republik leichter möglich ist. Die Werte für die
Arbeitslosigkeit klafften nicht so stark auseinander wie beim Einbruch der Er-
werbstätigkeit, da die Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik ausgleichend
wirkten.

Im Hinblick auf regionale Lohnunterschiede wurden wiederum ähnliche
Strukturen gefunden16, vergleichsweise niedrige Löhne fielen oft mit Beschäf-
tigungsabbau zusammen. Dies bedeutet, daß bestimmte Regionen doppelt be-
nachteiligt wurden: einmal im Hinblick auf die Beschäftigungssituation, zum
anderen auf das Einkommen. Allerdings waren die festgestellten regionalen
Einkommensunterschiede deutlich kleiner als im Westen der Republik.

Diese Analyse bezog sich auf die Zeit des Übergangs. Die in dieser Phase von
den Regionen erreichten Startpositionen für die weitere Entwicklung unter
marktwirtschaftlichen Bedingungen haben jedoch bis heute prägenden Cha-
rakter. Für die Arbeitslosigkeit sind die aktuellsten Werte vorhanden, so daß
diese für eine Analyse der regionalen Disparitäten verwendet werden können.
Nach den Daten für Dezember 1996, die in diesem Fall auch kleinregional, auf
der Ebene von Dienststellen verwendet werden können, zeigen sich erneut die
schon aufgefundenen Strukturen. Im Gegensatz zu Regionen im Westen stellt
sich die Lage in den städtischen Zentren eher günstig dar. Beispiele dafür sind
Dresden mit einer Arbeitslosenquote von 12,1%, Leipzig mit 14,2% und Ost-
berlin mit 14,4%, während die Quote für das Gebiet der neuen Länder insge-
samt 17,0% beträgt. Hohe Arbeitslosenquoten sind hingegen in ländlichen Ge-

15 Die Korrelation betrug 0,58 (vgl. Blien, Hirschenauer 1994).
16 Korrelation zum Beschäftigungsabbau: – 0,76.
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bieten, insbesondere im Norden zu verzeichnen. In Mecklenburg-Vorpommern
liegt z. B. der „Rekordhalter“, die Dienststelle Anklam, mit einer Arbeitslo-
senquote von 25,6%.

Erneut zeigt sich, daß jene Regionen der neuen Bundesländer, die entlang der
ehemaligen innerdeutschen Grenze liegen, zumeist keine positive Entwicklung
durchlaufen. Dies ist anders im Umland von Berlin, insbesondere von West-
berlin, wo allgemein niedrigere Arbeitslosenquoten zu verzeichnen sind (posi-
tiver Extremwert mit einer Quote von 9,8% für Potsdam). Hier wirkt der be-
sondere Umstand, daß Westberlin eine Stadt ohne Umland war, die jetzt die
gleiche Entwicklung – Verlagerung produktiver Kapazität vom Zentrum in die
Peripherie – durchmacht wie andere Zentren im Westen der Republik. Der re-
lativ günstige Wert der Arbeitslosigkeit für Ostberlin ist hingegen eher darauf
zurückzuführen, daß hier der Anteil jener Arbeitskräfte, die vor allem in den
Westen der Stadt auspendeln, besonders hoch ist. Die Grenzgebiete zur Tsche-
chischen Republik weisen überraschenderweise eher günstigere Werte auf,
während jene zu Polen sich überdurchschnittlich schlecht darstellen.

Insgesamt gesehen vollzog sich die Regionalentwicklung in den neuen Län-
dern auf einem divergenten Pfad. So bleibt das Auftreten regionaler Disparitä-
ten ein Problem der Strukturpolitik und auch der regionalen Arbeitsmarktpoli-
tik.

3. Einsatz und Funktionen der Arbeitsmarktpolitik im Transformationsprozeß

Angesichts der geschilderten Entwicklungen ist davon auszugehen, daß Inve-
stitionen zur Erneuerung des Anlagebestandes und der Infrastruktur eine
Schlüsselrolle bei der Lösung der Arbeitsmarktprobleme in den neuen Bun-
desländern haben. Wirtschafts- und Strukturpolitik sind nach wie vor gefor-
dert, die privaten und öffentlichen Investitionen in Gang zu halten und zu ver-
stärken, die für die Entstehung wettbewerbsfähiger Arbeitsplätze notwendig
sind.17

Tatsächlich gibt es eine fast unüberschaubare Vielzahl von Wirtschaftsförder-
programmen (Investitionszuschüsse, zinsverbilligende Kreditprogramme,
Bürgschaften, steuerliche Hilfen, Zuschüsse für Forschung und Entwicklung
bei kleinen und mittleren Unternehmen u. a.) die auch kumuliert in Anspruch
genommen werden können. Ihre Wirkung auf den Erhalt bzw. das Entstehen
neuer Arbeitsplätze (als Netto-Effekt) ist wegen unlösbarer Zuordnungspro-
bleme praktisch nicht abzuschätzen. Immerhin wurden für den Zeitraum von
1990 bis 1993 insgesamt 178 Milliarden DM für die unmittelbare Förderung
gewerblicher und Infrastrukturinvestitionen bewilligt, ohne die laut Umfrage-
ergebnissen in 37% der Unternehmen gar nicht und in 33% in geringerem Um-
fang investiert worden wäre. Von 1991 bis 1996 gingen insgesamt 272 Mrd

17 Sicherlich spielen auch weitere Politikbereiche wie die Geld- und Lohnpolitik für die Lösung des
Beschäftigtenproblems eine wichtige Rolle.
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DM als West-Ost-Transferzahlungen an die ostdeutsche Wirtschaft (einschl.
THA-Betriebe, vgl. Tabelle 3), die allerdings nur zum Teil für Investitionen
verwendet wurden. Investitionen wirken zudem vielfach erst zeitverzögert auf
das Arbeitsplatzpotential und reichen offenkundig nach wie vor nicht aus, das
Arbeitsplatzdefizit mittelfristig zu beheben, obwohl sie, wie bereits erwähnt,
seit 1993 pro Kopf der Bevölkerung das westdeutsche Niveau übertreffen.

Der Arbeitsmarktpolitik kam und kommt auch weiterhin in dieser Situation
eine unverzichtbare Komplementärrolle zu. Sie kann – mehr noch als bislang
in den alten Bundesländern – am Strukturwandel und am Entstehen dauerhaf-
ter Arbeitsplätze mitwirken, diese aber nicht in eigener Verantwortung schaf-
fen. Dabei hatte bzw. hat sie den Besonderheiten des oben skizzierten schock-
artigen Übergangs in eine Marktwirtschaft mit all seinen Folgeproblemen
Rechnung zu tragen: Es handelt sich nicht nur um einen vorübergehenden Be-
schäftigungseinbruch, sondern um längerfristig anhaltende Massenarbeitslo-
sigkeit. Polarisierungstendenzen zwischen strukturschwachen und begünstig-
ten Regionen bildeten sich heraus (s.o.), verstärkte Segmentationserscheinun-
gen und zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit prägen das Bild.

Eine Systematisierung wesentlicher arbeitsmarktpolitischer Funktionen ist mit
folgender Matrix möglich,18 wobei einzelne Instrumente auch mehrere Funk-
tionen erfüllen können:

Ebene
 zeitliche Dimension

Individuum Gesellschaft/Arbeitsmarkt

 gegenwartsbezogen soziale Sicherung:
Lohnersatzleistung bzw. Arbeit-
seinkommen

Entlastungseffekte:
Vermeidung von Arbeits-
losigkeit

 zukunftsbezogen Brückenfunktion:
Verbesserung individueller Be-
schäftigungschancen

Brückenfunktion:
Verbesserung der volkswirt-
schaftlichen Angebotsbedingun-
gen, Aufbau neuer Beschäfti-
gungsfelder

Aus der Umbruchsituation in den neuen Bundesländern, die im Arbeitsförde-
rungsgesetz von 1969 nicht antizipiert werden konnte, hatte sich mit schnell
geschaffenen Sonderregelungen zusätzlich eine „Feuerwehrfunktion“ heraus-
gebildet. Hierbei ging es um erste, schnell wirksame, entlastende Maßnahmen,
ohne daß damit bereits die Lösung des Beschäftigungsproblems in Angriff ge-
nommen werden konnte. In diesem Sinne wurde vor allem das Kurzarbeiter-
geld als Maßnahme „der ersten Stunde“ eingesetzt. Ziel war es, ein Hoch-
schnellen der registrierten Arbeitslosigkeit zu verhindern, um Zeit zu gewin-
nen für produktive Lösungen.

Tabelle 12 enthält die jahresdurchschnittliche Zahl der Maßnahmeteilnehmer
in Ostdeutschland von 1990 -1996.19 Auf die den Arbeitsmarkt entlastende

18 Zur Systematisierung von Funktionen der Arbeitsmarktpolitik im Transformationsprozeß vgl.
Brinkmann u. a. 1992.
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Funktion der Arbeitsmarktpolitik wurde bereits hingewiesen, Übersicht 4 ver-
anschaulicht die kumulative Wirkung der großen Maßnahmebereiche (unter
Einschluß der Empfänger von Vorruhestandsgeld nach der noch von der DDR-
Regierung beschlossenen Regelung). In erster Linie ist das Kurzarbeitergeld
und der Vorruhestand zu nennen. Beides sind Lohnersatzleistungen ohne qua-
lifikationserhaltende oder angebotsverbessernde Wirkung, wobei Kurzarbeit
immerhin eine beschäftigungsstabilisierende Funktion hatte. Arbeitsbeschaf-
fungs- und Qualifizierungsmaßnahmen entlasten auch den Arbeitsmarkt, aber
sie bedurften doch einer Anlaufphase. Ihre Anwendung setzt eine funktionsfä-
hige Trägerlandschaft voraus, die nicht so schnell zu schaffen war. Die maxi-
mal erreichten Größenordnungen von jeweils 400.000 bis 500.000 Personen
(Bestände) überstiegen – bezogen auf die jeweilige Zahl von Erwerbspersonen
– die in Westdeutschland erreichten Zahlen (1992 z. B. rund 80.000 Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen und 250.000 Vollzeitmaßnahmen zur beruflichen Qua-
lifizierung) um ein Vielfaches.

Sowohl individuell gesehen als auch für den Arbeitsmarkt insgesamt hatten
später insbesondere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Förderung von
Fortbildung und Umschulung nach dem AFG eine „Brückenfunktion“. Sie
sollten individuell und für den Arbeitsmarkt insgesamt neue berufliche Per-
spektiven aufbauen. Die finanziellen Aufwendungen für zukunftsorientierte
Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik (zu denen u. a. auch Einarbei-
tungszuschüsse, Mobilitätshilfen und Hilfen zur Aufnahme einer selbständigen
Tätigkeit gehören)20 erreichten 1992 und 1993 ein Niveau von jeweils knapp
20 Mrd DM. Diese Maßnahmen werden gegenwärtig in nur leicht verringer-
tem Umfang fortgeführt. 1995 entfielen darauf 45%, 1996 rd. 43% der Ausga-
ben der Bundesanstalt für Arbeit in Ostdeutschland, das sind 39% (1995) bzw.
36% (1996) der arbeitsmarktpolitischen Ausgaben auf Bundesebene (ein-
schließlich der aus dem Bundeshaushalt zu zahlenden Arbeitslosenhilfe) und
damit weitaus höhere Anteile als in Westdeutschland (Tabelle 13).21 Finanziert
werden die Ausgaben der aktiven und passiven Arbeitsmarktpolitik in Ost-
deutschland z.T. aus Einnahmeüberschüssen in Westdeutschland (1996: rd. 12
Mrd DM), z.T. aus dem Bundeszuschuß zum Defizitausgleich (1996: rd. 14
Mrd DM, vgl. Tabelle 14).

Mit zunehmender Dauer der Beschäftigungskrise wurde deutlicher sichtbar
(was von Anfang an betont wurde), daß Arbeitsmarktpolitik allein das Arbeits-
platzdefizit nicht beheben kann. Über die traditionell flankierende Rolle der

19 Bei Personen nach § 105c AFG handelt es sich um 58 Jahre oder ältere Leistungsempfänger (Ar-
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe), die der Vermittlung nicht mehr zur Verfügung stehen und in den
Arbeitslosenzahlen nicht mehr enthalten sind.

20 An diese Stelle wird nur über die großen Maßnahmebereiche berichtet. Zu den Einarbeitungszu-
schüssen vgl. Blaschke/Brinkmann/Nagel (1995), zum Überbrückungsgeld bei Aufnahme einer
selbständigen Tätigkeit Brinkmann/Otto (1996).

21 Nachrangig zu den aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik haben Lohnersatzleistungen (Ar-
beitslosengeld als Versicherungsleistung und die ergänzende einkommensabhängige Arbeitslosen-
hilfe des Bundes) im Falle von Arbeitslosigkeit zur sozialen Sicherung für den einzelnen und damit
zugleich auch zur Kaufkraftstabilisierung beigetragen.
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Arbeitsmarktpolitik hinaus ging es in den Augen vieler zunehmend auch dar-
um, mit Mitteln der Arbeitsförderung den Wirtschaftsaufschwung direkt zu
fördern und zu unterstützen, indem zum Beispiel Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen zur Sanierung von Betriebsgelände und Gebäuden durchgeführt und
damit zugleich Investitionshemmnisse beseitigt wurden. Sogenannte „Mega-
ABM“ signalisierten eine gewisse Umorientierung von der traditionellen Indi-
vidualförderung nach dem AFG hin zu einer Projektförderung. Zunehmend
wurden auch neue Formen wirtschaftsnaher Qualifizierung gesucht (aufeinan-
der abgestimmte Strategien in der Fortbildung und Förderung von Arbeitsplät-
zen). Andererseits wurden und werden hierin auch Probleme gesehen: Es ist zu
fragen, ob und inwieweit es Aufgabe der Beitragszahler der BA sein konnte
und sein kann, vermehrt Aufgaben der Strukturpolitik zu übernehmen, und sei
es auch nur im Rahmen von Ko-Finanzierungen. Seit langem wird in diesem
Zusammenhang die Frage nach einer adäquaten Finanzierung der einigungsbe-
dingten Transferleistungen und generell nach der Verteilungsgerechtigkeit der
Mittelverwendung gestellt.

Am deutlichsten für diese neue und durchaus strittige Entwicklung steht die
Einführung der pauschalierten Lohnkostenzuschüsse nach § 249 h AFG, die
Anfang 1993 – zunächst befristet auf fünf Jahre – neu ins Arbeitsförderungs-
gesetz aufgenommen wurden. Maßnahmen nach § 249 h AFG können in den
Bereichen Umwelt, soziale Dienste und Jugendhilfe, ab Mitte 1994 auch im
Breitensport, in der freien Kulturarbeit und der vorbereitenden Denkmalpflege
mit einem Lohnkostenzuschuß in Höhe der eingesparten Lohnersatzleistungen
(Durchschnitt von Arbeitslosengeld und -hilfe) gefördert werden. Da der Fi-
nanzierungsanteil der Bundesanstalt relativ niedrig ist, müssen u. a. der Bund
(bzw. die Treuhandanstalt und ihre Nachfolgeorganisationen), Länder und
Gemeinden, die von den Strukturverbesserungen dieser Maßnahmen profitie-
ren bzw. dadurch fiskalisch entlastet werden, zur Kofinanzierung beitragen.
Mit diesem Instrument wurden Ende 1995 rund 110.000 Personen überwie-
gend im Bereich Umweltsanierung beschäftigt, im Jahresdurchschnitt 1996
allerdings nur noch 86.000. Das ist ein Indiz für zunehmende finanzielle Eng-
pässe bei den Kofinanziers und wohl auch für eine Zurücknahme politik-
feldübergreifender Kooperationsbereitschaft angesichts hoher Kooperationsko-
sten, d. h. des mitunter mühsamen Unterfangens, eine Gesamtfinanzierung von
Maßnahmen über die Politikbereiche hinweg sicherzustellen.

4. Zum Erfolg der aktiven Arbeitsmarktpolitik

4.1 Das Spannungsfeld: Individuelle Erträge und Arbeitsmarkteffekte

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen nach dem AFG „sind im Rahmen der So-
zial- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung darauf auszurichten, daß ein
hoher Beschäftigungsstand erzielt und aufrechterhalten, die Beschäftigungs-
struktur ständig verbessert und damit das Wachstum der Wirtschaft gefördert
wird“ (§ 1). Sie stehen damit – im Schema bereits erkennbar – im Spannungs-
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feld individueller und gesamtwirtschaftlicher / gesamtgesellschaftlicher Ziel-
setzungen. So geht es bei arbeitsschaffenden Maßnahmen einerseits um das
Erreichen bestimmter Zielgruppen (z. B. Langzeitarbeitslose oder Frauen) und
um individuelle Erträge (Vermeidung negativer Folgen der Arbeitslosigkeit,
Einmündung in reguläre Beschäftigung, Dauerhaftigkeit eines Arbeitsplatzes
u. a.), andererseits um direkte und indirekte Beschäftigungseffekte unter Be-
rücksichtigung von Mitnahme-, Verdrängungs- und Substitutionsrisiken, sowie
um den realen Nutzen der Maßnahmen, also auch um Auswirkungen auf den
regionalen Arbeitsmarkt. Bestimmte Maßnahmen (z. B. Eingliederungsbeihil-
fen für Schwervermittelbare) sind überwiegend oder ausschließlich als Einzel-
fallhilfe konzipiert. Die mit den meisten arbeitsmarktpolitischen Instrumenten
angestrebte Eingliederung der Maßnahmeteilnehmer in den regulären Ar-
beitsmarkt kann aber auch durch die strukturpolitischen Effekte der Maßnah-
men selbst befördert werden (vgl. hierzu Abschnitt 4.4). Individuelle und ge-
sellschaftliche Brückenfunktion verknüpfen sich dann unmittelbar.

Mit den Maßnahmen entstehen an verschiedener Stelle Kosten- und Budgetef-
fekte (Minderausgaben und Mehreinnahmen bei den Gebietskörperschaften
und Sozialversicherungsträgern), volkswirtschaftliche Alternativkosten sind in
Betracht zu ziehen. Zur Bewertung der Effektivität und der Effizienz des Ein-
satzes arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im ostdeutschen Transformations-
prozeß sind folglich eine Vielzahl von Aspekten zu berücksichtigen. Dabei ist
zu beachten, daß Untersuchungsbefunde für eine umfassende Bewertung der
Rolle der Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland bislang noch viel zu punktuell
und deskriptiv sind. Wirkungsforschung wurde zudem durch die fehlenden
zeitlichen Vorläufe, die vielfältigen Anpassungen der Konditionen von Instru-
menten bei der Implementation von Maßnahmen sowie durch unzureichende
Daten wesentlich erschwert. Ob eine gänzlich andere strategische Ausrichtung
der Beschäftigungspolitik zu besseren Arbeitsmarktergebnissen geführt hätte,
läßt sich mit den vorliegenden Befunden nicht beantworten.

Vereinfachende Sonderregelungen hatten den breiten Einsatz von Arbeits-
marktpolitik erleichtert. Bei ABM war anfangs vor allem die im Rahmen des
Gemeinschaftswerks Aufschwung Ost mögliche Finanzierung von Sachkosten
hilfreich. Tatsächlich haben laut Arbeitsmarkt-Monitor zwischen November
1989 und November 1994 57% der Ostdeutschen im erwerbsfähigen Alter
(teils mehrfach) an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilgenommen.22 Be-
zieht man innerbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen ein, die nicht öffent-
lich gefördert wurden, haben 81% derartige Anpassungsleistungen erbracht.
Dem raschen und massiven Einsatz der Arbeitsmarktpolitik steht in den Augen
vieler eine zu spät einsetzende und zu gering dimensionierte Strukturpolitik
der Gebietskörperschaften gegenüber. Zu erinnern ist hierbei insbesondere an
die Diskussion um die Gewichtung von Privatisierung und Sanierung im Be-
reich von Großunternehmen der Treuhandanstalt sowie um die „industriellen

22 Infratest Sozialforschung 1995.
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Kerne“, die in strukturschwachen Regionen auch mit Mitteln der Landesregie-
rungen erhalten bzw. neu aufgebaut werden.

Angesichts der Größenordnung des Maßnahmeeinsatzes kann es nicht ver-
wundern, daß insbesondere in der Anfangsphase in den neuen Bundesländern
eine Zielgruppenorientierung kaum zu erkennen war. Auf sie wurde in der An-
fangsphase bewußt verzichtet, weil zunächst das Massenproblem bewältigt
werden mußte. Zudem hätte damals eine Zielgruppenorientierung auch wenig
Sinn gemacht, weil die Selektionsprozesse zu Lasten benachteiligter Gruppen
am Arbeitsmarkt, wie sie aus Westdeutschland bekannt sind, überhaupt noch
nicht stattgefunden hatten. Seit Ende 1992 wurde verstärkt in Richtung Ziel-
gruppen umgesteuert. So ist bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Frauen-
anteil und der Anteil der Älteren deutlich angestiegen. Zugenommen hat aber
auch der Anteil der Hochschulabsolventen, der deutlich über dem entspre-
chenden Anteil bei den Arbeitslosen bzw. Langzeitarbeitslosen liegt.

Der anfängliche Verzicht auf eine Zielgruppenorientierung in Ostdeutschland
war zugleich wesentliche Voraussetzung, um Maßnahmen wie beispielsweise
Flächenrecycling, Neuerschließung von Gewerbegebieten, Sanierung von Alt-
standorten und Betriebsgeländen durchführen zu können. Bei der Maßnahme-
konzeptionierung stand im Vordergrund, sinnvolle Beschäftigungsfelder für
eine große Zahl Arbeitsloser oder von Freisetzung Bedrohter zu schaffen. Da-
mit wurde zugleich zu Verbesserungen in Defizitbereichen in den neuen Bun-
desländern beigetragen und bessere Voraussetzungen für das Entstehen neuer
Arbeitsplätze geschaffen.

Daß mit den Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik auch solche Funktionen
übernommen wurden und auch übernommen werden sollten, hatte im wesent-
lichen seine Gründe darin, daß die Verwaltungen in den neuen Bundesländern
damals zu einem Gutteil erst im Aufbau begriffen und vielfach kaum arbeits-
fähig waren. Es muß auch die historisch einmalige Situation gesehen und die
Frage gestellt werden, ob und inwieweit es in Zukunft eine stärkere Entfaltung
„strukturpolitischer Potentiale“ der Arbeitsmarktpolitik geben kann.

4.2 Entlastungswirkung und Kostenvergleich

Tabellen 15a und 15b enthalten Berechnungen des IAB zur Entlastung des Ar-
beitsmarktes durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen in West- und Ost-
deutschland. Dahinter steht die Annahme, daß die Maßnahmen andere Aktivi-
täten nicht eingeschränkt haben. Im Jahresdurchschnitt 1996 wurde durch die
dort genannten Maßnahmen in Westdeutschland eine Entlastung der Arbeitslo-
senzahl um rd. 635000 Personen bewirkt (nach rd. 620.000 im Jahre 1995), in
Ostdeutschland um rd. 850.000 Personen (nach 1.065 Mio im Jahre 1995). Be-
rücksichtigt wurden hierbei indirekte Beschäftigungseffekte von arbeitsschaf-
fenden Maßnahmen und Vollzeitäquivalente von Kurzarbeit. Es ist außerdem
der Erfahrung Rechnung getragen, daß ein Teil der Wirkung auf die Stille Re-
serve entfällt. Der ostdeutsche Arbeitsmarkt wurde durch Kurzarbeit, beschäf-
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tigungsfördernde Maßnahmen (nur direkte Beschäftigungseffekte), Qualifizie-
rungsmaßnahmen und den Vorruhestand Ende 1991 insgesamt um knapp 2
Mio Personen entlastet, während zur gleichen Zeit „nur“ rd. 1 Mio Arbeitslose
registriert waren. Das Auslaufen von Sonderregelungen für Kurzarbeit und
Vorruhestand, gesetzliche Veränderungen und Haushaltsrestriktionen trugen
schließlich dazu bei, daß sich dieser Entlastungseffekt deutlich verringert hat
und voraussichtlich weiter sinken wird (vor allem durch das Auslaufen des
Vorruhestands, vgl. Übersicht 4).

Tabelle 16 enthält eine Aktualisierung der Berechnung gesamtfiskalischen Ko-
sten der Arbeitslosigkeit für das Jahr 1996. Für knapp 4 Mio Arbeitslose im
Jahresdurchschnitt 1996 entstanden den öffentlichen Haushalten (einschließ-
lich Sozialversicherungsträger) Ausgaben und Mindereinnahmen (Steuern, So-
zialbeiträge) in Höhe von 158,9 Mrd DM, das sind rd. 40.000, DM pro Ar-
beitslosen und Jahr. In Ostdeutschland waren es knapp 35.000 DM, in West-
deutschland gut 42.000 DM.

Maßnahmen, die Arbeitslosigkeit abbauen oder ihre Entstehung verhindern,
mindern die Kosten der Arbeitslosigkeit und können deshalb entlastend in die
Finanzierungsüberlegungen einbezogen werden. Unter Berücksichtigung der
jeweiligen Strukturen der Maßnahmeteilnehmer enthält Tabelle 17 einen Ko-
stenvergleich ABM/Arbeitslosigkeit für das Jahr 1996, Tabelle 18 den entspre-
chenden Vergleich Weiterbildungsmaßnahmen/Arbeitslosigkeit. Werden bei
ABM nur direkte Beschäftigungseffekte berücksichtigt, betrug die „Selbstfi-
nanzierungsquote“ (Minderausgaben und Mehreinnahmen in % der Maßnah-
mekosten) 64% in Westdeutschland bzw. 62% in Ostdeutschland. Bei Weiter-
bildung (Förderung von Fortbildung und Umschulung durch die BA) betragen
die entsprechenden Quoten 68% (Westdeutschland) bzw. 67% (Ostdeutsch-
land). Bezieht man indirekte Effekte ein, ergibt sich ein günstigeres Ergebnis.
Diese Quoten gelten allerdings nur „gesamtfiskalisch“ und nicht für einen ein-
zelnen öffentlichen Haushalt, also auch nicht für den der Bundesanstalt für Ar-
beit (für sich allein genommen).

Sonderuntersuchungen belegen, daß ABM und Maßnahmen nach § 249 h AFG
in den neuen Bundesländern in hohem Maße investiv sind (s.u.). Sie werden in
beachtlichem Umfang zur Verbesserung von Infrastruktur und Umwelt einge-
setzt. Gut die Hälfte der geförderten ABM-Aktivitäten waren im engeren Sin-
ne investiv, nämlich Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infra-
struktur, zur baulichen Instandsetzung/Planung und zur Umweltverbesserung.
Bei Maßnahmen mit pauschalierten Lohnkostenzuschüssen liegt dieser Anteil
noch höher, wie früher auch bei den sogenannten „Mega-ABM“, die heute
überwiegend nicht mehr als ABM, sondern nach § 249 h AFG gefördert wer-
den.

Aus makroökonomischer Sicht können beschäftigungsfördernde Maßnahmen
negative gesamtwirtschaftliche Rückwirkungen auslösen, die beschäftigungs-
politische Erfolge und Arbeitsmarktentlastungen konterkarieren. Werden sie
durch höhere Steuern oder Sozialbeiträge finanziert, dann könnten sie private



2824 Bundesanstalt für Arbeit

T0708B.DOC, 29.09.99 18:47

Nachfrage verdrängen. Die Finanzierung durch höhere staatliche Kreditauf-
nahme und stärkere Beanspruchung des inländischen Kapitalmarktes kann das
Zinsniveau erhöhen, die private Investitionstätigkeit dämpfen und den zukünf-
tigen finanzpolitischen Handlungsspielraum einschränken (Crowding-Out-
Effekte).

Diese prinzipiell einfache volkswirtschaftliche Saldenmechanik wird schnell
kompliziert, denn es kommen vielgliedrige Wirkungsketten ins Spiel. Das Ge-
samtergebnis ist sehr unsicher, zumal der Arbeitsmarktpolitik neben den aktu-
ellen Entlastungseffekten auch positive Allokationseffekte zugeschrieben wer-
den können, die dem Arbeitsmarkt auf mehr oder weniger lange Sicht zugute
kommen und die Kosten-Nutzen-Relation beeinflussen können.

Zu bedenken ist auch, daß die negativen Rückwirkungen allein aus den Netto-
Maßnahmekosten entstehen, denn gesamtwirtschaftlich verursacht die Ar-
beitsmarktpolitik nur in dem Maße Zusatzkosten, wie die Maßnahmekosten die
sonst anfallenden Kosten der Arbeitslosigkeit übersteigen.

Priorität hat der erste Arbeitsmarkt. Arbeitsmarktpolitik kann nicht die Aufga-
ben der globalen Beschäftigungspolitik übernehmen. Die Frage, ob eine grund-
sätzlich andere strategische Ausrichtung – z. B. Senkung der Sozialbeiträge
oder Steuern zu Lasten der Arbeitsmarktpolitik – zu besseren Arbeitsmarkter-
gebnissen führen würde, läßt sich letztlich nicht abschließend beantworten. Je-
denfalls können mit global ansetzenden Maßnahmen weder Schwervermittel-
bare, noch Problemregionen, noch bestimmte Maßnahmefelder sicher erreicht
werden. Mit beschäftigungsschaffenden Maßnahmen kann man dagegen ziel-
genau agieren.

In der Diskussion um den Einsatz beschäftigungsfördernder Maßnahmen spielt
die Frage nach Verdrängungseffekten und Wettbewerbsverzerrungen eine
wichtige Rolle. Oftmals werden wirtschafts- und ordnungspolitische Bedenken
vorgebracht. Diese sind ernst zu nehmen, denn Priorität haben Arbeitsplätze
am ersten Arbeitsmarkt. ABM dürfen ihr Entstehen nicht behindern bzw. ihre
Existenz nicht gefährden.

Um dies zu verhindern, wurden eine Reihe von konkreten Regelungen getrof-
fen:

Nach § 8 Abs. 4 ABM-Anordnung soll der Träger mit der Durchführung der
Arbeiten grundsätzlich ein Wirtschaftsunternehmen beauftragen. Bei Arbeiten,
die prinzipiell vergabefähig sind, wie beispielsweise bei Maßnahmen im Be-
reich Bau-/Baunebengewerbe sowie des Garten- und Landschaftsgartenbaus ist
der Vergabevorrang strikt zu beachten. Maßnahmen in Eigenregie des Trägers
dürfen in diesen Bereichen nur bewilligt werden, wenn zuvor alle Möglich-
keiten einer Vergabe oder wenigstens Teilvergabe an Wirtschaftsunternehmen
geprüft wurde. Soll eine Maßnahme dennoch in Regie durchgeführt werden,
hat der Träger eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der zuständigen Kammer
(IHK, HWK, Landesfachverband Gala-Bau) vorzulegen. Wenn von der zu-
ständigen Kammer eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt
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wird, kann unterstellt werden, daß durch die beantragte ABM keine wettbe-
werbsverzerrenden Wirkungen o.ä. ausgehen.

Die BA hat stets für eine verstärkte Vergabe von ABM geworben. Hierzu be-
darf es jedoch der Bereitschaft von ABM-Trägern, entsprechende Projekte im
Wege der Vergabe zu initiieren und zu finanzieren bzw. von Dritten kozufi-
nanzieren. Eine zentrale Rolle spielen hierbei Kommunen. Sie sind aufgefor-
dert, stärker als bisher Maßnahmen im Wege der Vergabe einzurichten und
entsprechende Ausschreibungen vorzubereiten.

Vielfach scheitert dies jedoch an fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten. Die
Durchführung von Arbeiten im Rahmen der Vergabe ist gegenüber der Eigen-
regie erheblich teurer:

– Abführung von Mehrwertsteuer; die Vorsteuerabzugsberechtigung führt zu
einer teilweisen Entlastung;

– Risiko- und Gewinnzuschläge sind beim Vergabeunternehmen einzukalku-
lieren;

– bestimmte Teile sind durch die ABM-Förderung nicht abgedeckt (Anleiter,
Maschineneinsatz, kaufmännische Abwicklung), bei der Durchführung in
Eigenregie wird dies durch das eigene Personal mit erledigt;

– Zuschüsse zu den Lohnkosten werden nur für die vom Arbeitsamt zugewie-
senen Arbeitnehmer, nicht jedoch für die vom Unternehmen eingesetzten
Stammarbeitnehmer gewährt.

Aus diesen Gründen ist der Anteil der Vergabe nach wie vor sehr niedrig.

Allerdings muß man sehen, daß ein großer Teil der im Rahmen von ABM ver-
richteten Arbeiten von vornherein nicht für eine Vergabe geeignet ist, weil es
sich hierbei um die Produktion/das Angebot von Gütern und Dienstleistungen
handelt, die typischerweise durch die öffentliche Hand erfolgt. Zwar kommt
ein erheblicher Teil der zu verrichtenden Arbeit auf den ersten Blick – auch
von den Maßnahmefeldern her – für eine Vergabe in Betracht, bei genauerem
Hinsehen ergibt sich jedoch dann, daß die Arbeiten für Wirtschaftsunterneh-
men völlig uninteressant sind oder auch außerhalb der Betätigungsfelder dieser
Wirtschaftsunternehmen liegen. In Teilbereichen sind Konkurrenzbeziehungen
zwischen ABM und regulärem Arbeitsmarkt, in Einzelfällen auch Verdrän-
gungseffekte nicht auszuschließen – sie dürfen nur nicht als repräsentativ für
arbeitschaffende Aktivitäten insgesamt genommen werden.

Im Rahmen der Förderung nach § 249 h AFG liegen die Vergabeanteile in dem
in Betracht kommenden Maßnahmefeld „umweltverbessernde Arbeiten“ deut-
lich höher. Der Vergabeanteil liegt bei rd. 25% bezogen auf die Beschäftigten
im Bereich der umweltverbessernden Maßnahmen. Ursächlich hierfür ist die
von den Kofinanciers zur Verfügung gestellte Komplementärfinanzierung, die
eine sehr viel weitergehende Förderung ermöglicht als die ABM-Förderung.
Die Komplementärfinanzierungszusagen werden, insbesondere bei der Treu-
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handanstalt bzw. deren Nachfolgeorganisationen, sogar von der Vergabe der
Arbeiten abhängig gemacht.

Eine im Auftrag des Bundesministers für Wirtschaft vom DIW und vom Kieler
Institut für Weltwirtschaft 1992 durchgeführte Unternehmensbefragung in den
neuen Bundesländern kam zu folgendem Ergebnis: „Kaum ein Unternehmen
indes sieht ABM-Projekte als unlautere Konkurrenz an.“ Und weiter: „Der
früher stark kritisierte Einsatz von ABM-Kräften ist mittlerweile für das
Handwerk kein Thema mehr. Dazu hat beigetragen, daß die Arbeitsämter vor-
her bei den Handwerkskammern eine Unbedenklichkeitsbescheinigung einho-
len.“23

Im Rahmen von repräsentativen Betriebsbefragungen zum gesamtwirtschaftli-
chen Stellenangebot in der Bundesrepublik Deutschland hat das IAB in der
Folge ebenfalls Einschätzungen von ABM aus betrieblicher Sicht abgefragt.
Die Aussagen der Betriebe legten den Schluß nahe, daß ABM insgesamt das
private Wirtschaften und das Geschehen am ungestützten Arbeitsmarkt nicht
behindern. Auf die Frage, welche Auswirkungen ABM für sie habe, bewerte-
ten 88% ABM positiv. Ein Minderheit (3%) äußerte sich negativ, neutral (6%
bzw. 3% im Frühjahr bzw. Herbst 1993) oder machte keine Angaben (4% bzw.
6%).

4.3 Zum Verbleib von Maßnahmeteilnehmern

Der Wiedereingliederungserfolg von ABM wird bislang nicht laufend stati-
stisch erfaßt. Sonderuntersuchungen haben folgendes ergeben:

– In den alten Bundesländern gelingt 22% der Teilnehmer sofort im Anschluß
an die Maßnahme der Sprung in ein nicht gefördertes Arbeitsverhältnis.
Rund 60% werden (zunächst) wieder arbeitslos. Auf längere Sicht münden
knapp 50% in Arbeit oder Ausbildung (Übersicht 5).

– In den neuen Bundesländern findet laut Arbeitsmarkt-Monitor (im Auftrag
der BA durchgeführte repräsentative Verlaufsuntersuchung der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter, letzte Befragung im November 1994) knapp
die Hälfte aller in ABM geförderten Personen sofort nach Beendigung der
Maßnahme eine Stelle. Die meisten suchen schon während der Tätigkeit in
ABM nach einem „normalen“ Arbeitsplatz. Viele scheiden deshalb wegen
anderweitiger Arbeitsaufnahme vorzeitig aus.

– Auf längere Sicht (im Durchschnitt 6½Monate später) sind mehr als die
Hälfte erwerbstätig (Übersicht 6). Rechnet man die altersbedingt aus dem

23 DIW-Wochenbericht Nr. 39, 1992.
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Erwerbsleben ausgeschiedenen Personen heraus, dann steigt die Eingliede-
rungsquote auf gut zwei Drittel.24

Bei der Beurteilung der Eingliederungsergebnisse ist generell folgendes zu be-
denken: Die ABM-Beschäftigten in den alten Bundesländern und immer mehr
auch in den neuen sind zum großen Teil Schwervermittelbare. Vermittlungs-
hemmnisse können auch durch eine ABM-Teilnahme nur begrenzt abgebaut
werden. Außerdem bestimmt die allgemeine Arbeitsmarktlage die Eingliede-
rungschancen entscheidend mit. Deshalb darf die Eingliederungsquote bei
ABM nicht zum vorrangigen Maßstab des Erfolgs gemacht werden.

Der Anteil der nach ABM arbeitslos Verbliebenen (im November 1994 gut ein
Viertel der ehemaligen Teilnehmer in Ostdeutschland) hat im Zeitablauf zuge-
nommen. Grenzen einer sinnvollen Überbrückungsstrategie werden unüber-
sehbar, wenn nach Abschluß von Maßnahmen das ursprüngliche Defizit an
Arbeitsplätzen weiter besteht.

Diese Feststellung gilt auch für Qualifizierungsmaßnahmen. Von den deut-
schen Teilnehmern an AFG-geförderten Vollzeitmaßnahmen der beruflichen
Weiterbildung, die im 3. Quartal 1993 ihre berufliche Weiterbildung beendet
hatten, waren am 31.03.1994 (d. h. durchschnittlich 7½Monate später) einer
IAB-Sonderuntersuchung zufolge 51% in den alten und 43% in den neuen
Bundesländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 31% in den alten und
45% in den neuen Bundesländern bezogen zu diesem Zeitpunkt Arbeitslosen-
geld oder Arbeitslosenhilfe. Dem Arbeitsmarkt-Monitor zufolge sehen immer-
hin 44% der ostdeutschen Teilnehmer bzw. 52% der nach der Maßnahme er-
werbstätigen Teilnehmer in Ostdeutschland positive Veränderungen ihrer be-
ruflichen Situation durch die Weiterbildung – sei es, daß man eine neue Stelle
bekommen hat, sich beruflich verbessern konnte oder der Arbeitsplatz dadurch
sicherer geworden ist.

Schwierigkeiten, öffentlich geförderte berufliche Qualifizierungsmaßnahmen
mit dem (regionalen) Qualifizierungsbedarf abzustimmen, hat es im übrigen
im Westen schon immer gegeben. In Ostdeutschland wurden die Probleme
durch die Umbruchssituation wesentlich verstärkt. Im Transformationsprozeß
sind Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen ein
ganz besonderes Problem.

Einerseits können – angesichts der fundamentalen wirtschaftlichen Umstruktu-
rierung unverzichtbare – Qualifizierungsanstrengungen ins Leere laufen, wenn
die benötigten Arbeitsplätze nicht zur Verfügung stehen. Von der Gewichtung
her müssen dann arbeitsschaffende Maßnahmen (einschl. Hilfen zur Selbstän-
digkeit) in den Vordergrund gerückt werden. Andererseits relativiert sich in
solch einer Situation der Erfolgsindikator „Einmündung in Erwerbstätigkeit“:
Qualifizierung anstelle langanhaltender Arbeitslosigkeit kann – individuell ge-

24 Verbleibsuntersuchungen von Maßnahmen bestimmten Zuschnitts in einzelnen Regionen, die zu
niedrigeren Eingliederungsquoten kommen, dürfen nicht verallgemeinert werden. Hier müssen die
jeweiligen besonderen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.
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sehen – Prozessen der Dequalifizierung und Destabilisierung entgegen wirken
und Chancen für eine spätere Erwerbstätigkeit verbessern. Für die Region geht
es um den Erhalt und Ausbau von Qualifikationspotentialen als Standortfaktor
und Motor für die künftige Entwicklung. Die Schwierigkeiten, berufliche
Weiterbildung auf den regionalen Qualifikationsbedarf hin zu strukturieren,
liegen allerdings auf der Hand und sind um so größer, je unklarer die regiona-
len Entwicklungsperspektiven sind.

Anmerkungen zu Maßnahmen nach § 249 h AFG

Über individuelle Übergänge aus einer nach § 249 h AFG geförderten Be-
schäftigung liegen bislang keine empirischen Daten vor. Bei einer möglichen
Zuweisungsdauer (einschließlich Verlängerungen) von maximal drei bzw. –
für bestimmte Zielgruppen – vier Jahren sind Verbleibsuntersuchungen auch
erst in Zukunft sinnvoll. Erste Anhaltspunkte über die Chancen, nach Ab-
schluß der Maßnahme in eine reguläre Beschäftigung einzumünden, ergeben
sich aus Einschätzungen der Träger von Maßnahmen, die im Rahmen einer re-
präsentativen Untersuchung des IAB gewonnen wurden.

Demnach stellt sich die Brückenfunktion des Instruments je nach Arbeitgeber
und Förderbereich sehr verschieden dar. In großen Umweltprojekten liegt –
entsprechend der Zielsetzung der Maßnahme – die arbeitsmarktpolitische
Hoffnung vor allem darin, daß ein Beitrag zur Entstehung von Arbeitsplätzen
bei anderen Arbeitgebern (z. B. bei neu anzusiedelnden Betrieben auf einem
sanierten Gelände) geleistet wird. In kleineren Umweltmaßnahmen sind die
Effekte ebenso wie bei der Jugendhilfe und den sozialen Diensten eher auf ei-
ne direkte Arbeitsmarktwirkung gerichtet. Die Chancen der Geförderten, nach
Abschluß der Maßnahme vom Träger übernommen zu werden, steigen, wenn
der Arbeitgeber ein privatwirtschaftliches Unternehmen oder ein gemeinnützi-
ger Träger des privaten Rechts ist (Tabelle 19). In dieser Hinsicht wirken die
Lohnkostenzuschüsse nach § 249 h AFG offenbar eher im Sinne von Einar-
beitungszuschüssen, die zugleich dem Aufbau der betreffenden Dienste bzw.
des betreffenden Betriebs (als Starthilfe) dienen. Zu ähnlichen Ergebnissen
kommt eine Untersuchung der Prognos AG. Hier wurden die Geförderten von
§ 249 h-Maßnahmen gefragt, ob sie glauben, daß ihre Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt durch die Mitarbeit in den geförderten Projekten steigen.25

Denkbar ist im übrigen auch die Ausrichtung der Tätigkeitsfelder auf Bereiche,
die den Übergang eines ganzen Projektes in die Selbständigkeit unterstützen.
Eine Untersuchung von Knuth (1994) bei ABS-Gesellschaften26 weist das
Aus-/Existenzgründungspotental mit rund 3% der Geförderten aus. Allerdings

25 „Besonders wenig Chancen am Arbeitsmarkt“ – heißt es dort – „erhoffen sich Teilnehmer, deren
Arbeitgeber eine Arbeitsförderungsgesellschaft (28%) bzw. ein gemeinnütziges Unternehmen ist
(33%) und Teilnehmer, die bei Kommunen und Landkreisen beschäftigt sind (23%)“. Dagegen ge-
ben rund 65% der Geförderten, die bei Kirchen, Vereinen, Initiativen, Stiftungen und Wohlfahrts-
verbänden beschäftigt sind an, daß sie glauben, daß sich ihre Chancen am Arbeitsmarkt verbessern;
bei Teilnehmern, deren Arbeitgeber ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, sind es in dieser
Untersuchung 39%.

26 Vgl. hierzu den nachfolgenden Abschnitt.
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läßt diese Untersuchung keine Unterscheidung zwischen ABM und § 249 h-
Projekten zu.

Es ist davon auszugehen, daß für individuelle Übergänge in reguläre Beschäf-
tigung durch die Vergabepraxis von § 249 h-Projekten im Bereich der Treu-
handanstalt bessere Voraussetzungen geschaffen wurden. Auf Projektebene
ergeben sich durch den entstehenden Wettbewerb günstigere Bedingungen: Da
im Ausschreibungsverfahren ABS-Gesellschaften privatwirtschaftlichen Un-
ternehmen gleichgesetzt sind, unterstützt dies deren Marktorientierung und
fördert eine stärker an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientierte Orga-
nisation und Aufgabenerfüllung. Privatwirtschaftliche Unternehmen erhalten
als Maßnahmeträger die Chance, die Geförderten im Hinblick auf eine mögli-
che Dauerbeschäftigung zu testen.

Bei der „Erfolgsbeurteilung“ ist allerdings zu beachten, daß für eine anschlie-
ßende ungeförderte Beschäftigung nicht nur die Maßnahme bzw. deren Ausge-
staltung eine Rolle spielt, sondern auch die Aufnahmefähigkeit des Arbeits-
marktes. Anschließende Beschäftigung der Maßnahmeteilnehmer/innen darf
demzufolge nicht alleiniges Kriterium für den Erfolg von Maßnahmen sein, die
vor allem auch wegen ihrer strukturpolitischen Bedeutung von den Gebiets-
körperschaften mitfinanziert werden.

4.4 Der Brückenschlag zur Strukturpolitik

Seit erkennbar war, daß der Arbeitsplatzabbau und der Strukturbruch in Ost-
deutschland schneller und in größerem Umfang erfolgte als der Neuaufbau von
wettbewerbsfähigen Arbeitsplätzen, wurde von der Brückenfunktion der Ar-
beitsmarktpolitik in Ostdeutschland gesprochen. Ergänzend zur traditionellen
Rolle der Arbeitsmarktpolitik ging es vor allem darum, „die angebotsseitigen
Voraussetzungen für die Entstehung neuer Arbeitsplätze im primären Arbeits-
markt zu verbessern“. Auf wesentliche Aspekte dieser Entwicklung wird nun
im folgenden näher eingegangen, wohlgemerkt ohne den Anspruch, eine ab-
schließende Einschätzung dieser Entwicklung vornehmen zu wollen. Tatsäch-
lich zeigte sich, daß Arbeitsmarktpolitik im Transformationsprozeß ihre
strukturpolitische Funktion erweitern und hierfür neue Ansätze bei der Förde-
rung von Qualifizierung und Beschäftigung wie auch im infrastrukturellen Be-
reich entwickeln konnte, hierbei aber auch (zunehmend) an Grenzen stößt.

ABM, „Mega-ABM“ und pauschalierte Lohnkostenzuschüsse

In der rasch sich verschärfenden Situation auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt
haben Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) in hohem Maße zur Vermei-
dung offener Arbeitslosigkeit beigetragen. Einen nicht unwesentlichen Beitrag
zum Aufbau der ABM-Beschäftigung hatten dabei sog. „Mega-ABM“27, über

27 Als Mega-ABM wurden Großmaßnahmen bezeichnet, die ein Gesamtfördervolumen von 3 Mio DM
überschreiten.



2830 Bundesanstalt für Arbeit

T0708B.DOC, 29.09.99 18:47

die in großem Umfang wirtschaftsstrukturelle Defizite beseitigt wurden. Zwar
waren in den Jahren 1991 und 1992 nur durchschnittlich 11% aller ABM-Ge-
förderten in diesen Großmaßnahmen beschäftigt, doch entfielen auf diese Pro-
jekte 21% der Gesamtausgaben der BA für ABM. Die Mehrausgaben rechtfer-
tigen sich durch höhere indirekte Beschäftigungseffekte und die Intention, mit
der Stärkung der investiven Komponente (zeitweilig übernahm die BA aus
Bundesmitteln bis zu 100% der hier besonders hohen Sachkosten) den wirt-
schaftlichen Umbau in Ostdeutschland zu unterstützen.

Angesichts der sich verschärfenden Haushaltslage der BA – erinnert sei an den
ABM-Einbruch im Jahre 1993 – intensivierte sich die Diskussion um die Ver-
teilung der Vereinigungslasten. Speziell im ABM-Bereich wurde mit Blick auf
die gesamtfiskalischen Kostenrechnungen (s.o.) die Frage gestellt, inwieweit
die Nutznießer von Maßnahmen auch in die Finanzierung eingebunden sind.
Es war daher nur konsequent, vor allem die Gebietskörperschaften sowie die
Treuhandanstalt als die für einen großen Teil der industriellen Altstandorte
verantwortliche Institution des Bundes zur Komplementärfinanzierung heran-
zuziehen. Unter dem gleichen Gesichtspunkt forderten ostdeutsche Länder,
daß Strukturprogramme durch arbeitsmarktpolitische Mittel mitfinanziert wer-
den sollten.

Hier setzen die in ihren Konditionen gegenüber ABM modifizierten Lohnko-
stenzuschüsse nach § 249 h AFG an, die Anfang 1993 neu ins Arbeitsförde-
rungsgesetz (AFG) aufgenommenen wurden.

Hauptmotiv für die schnelle Einführung des § 249 h AFG war, daß viele
ABM-Großmaßnahmen insbesondere im Bereich der Braunkohle und der
Chemischen Industrie vor dem Auslaufen standen, weil die maximale Förde-
rungsdauer ausgeschöpft war. Um ein abruptes Ende dieser Großmaßnahmen
zu vermeiden, wurde seitens des Bundes das Angebot des pauschalierten
Lohnkostenzuschusses nach § 249 h AFG gemacht – natürlich auch, um den
Haushalt der BA von der ABM-Förderung zu entlasten. Aber erst nachdem der
Bund über die Treuhandanstalt und in den Bereichen Soziale Dienste und Ju-
gendhilfe erheblich kofinanzierte, wurden größere Beschäftigtenzahlen er-
reicht.

Tabelle 20 zeigt, daß ein Viertel der 1991 in ABM beschäftigten Personen in
Projekten der Umweltsanierung tätig waren, insbesondere in Landschaftspfle-
ge-, Naturschutz- und Rekultivierungsmaßnahmen. In Projekten, die zur Ver-
besserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur beitragen, arbeiten rund 22% der
Geförderten. Hauptsächlich wurden hier ehemals industriell, militärisch oder
landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gebäude saniert, um Voraussetzungen
für gewerbliche Neuansiedlungen zu schaffen oder zu verbessern. Mit nur ge-
ringem Abstand folgen an dritter Stelle soziale Dienste. Rund 11% Maßnah-
men fanden im Bereich Stadt- bzw. Dorfverschönerung und Wohnumfeldver-
besserung statt. Eine relativ geringe Rolle spielte mit knapp 6% der Ausbau
der touristischen Infrastruktur.
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Die Einsatzfelder von ABM im Osten verdeutlichen, daß die Projekte in gro-
ßem Umfang strukturwirksam und investiv angelegt waren. Der Vergleich mit
Maßnahmen nach § 249 h AFG bietet erste Anhaltspunkte, ob und inwieweit
das neue Instrument durch seine Ausgestaltung noch weiter in diese Richtung
wirkt. Hierfür stehen Ergebnisse der 1994 durchgeführten Repräsentativunter-
suchung des IAB zur Verfügung. Tabelle 20 zeigt, daß der Beschäftigtenanteil
in Projekten der wirtschaftsnahen Infrastruktur mit 44% bei § 249 h-Maßnah-
men doppelt so hoch ist wie bei ABM. Die Differenz wird durch höhere An-
teile bei ABM in den Kategorien Umweltverbesserung incl. Kommunalaufga-
ben im Umweltbereich sowie Dorf- bzw. Stadtverschönerung und Wohnum-
feldverbesserung nahezu kompensiert. Die investive Komponente im engeren
Sinn28 liegt bei § 249 h-Maßnahmen mit insgesamt 62% um fünf Prozent-
punkte höher. Beschränkt man den Vergleich auf Großmaßnahmen, ergeben
sich bei beiden Instrumenten ähnliche Strukturen. Dabei ist zu beachten, daß
Mega-ABM häufig die Vorläufer der Maßnahmen mit pauschalierten Lohnko-
stenzuschüssen waren, so daß dieses Ergebnis nur wenig überraschen kann.

Aus den Einsatzfeldern der geförderten Arbeiten (Tabelle 21) kann keine ab-
schließende Bewertung der strukturpolitischen Bedeutung der Maßnahmen er-
folgen. Offen bleibt die Frage, ob und in welchem Umfang die durchgeführten
Arbeiten tatsächlich dem regionalen Bedarf entsprechen. Gerade im Bereich
der sozialen Dienste und der Jugendhilfe dürften die pauschalierten Lohnko-
stenzuschüsse einen Beitrag zum Aufbau der neuen Beratungs- und Hilfs-
strukturen geleistet haben. Die Gefahr falscher Projektwahl wird bei Maßnah-
men nach § 249 h AFG durch die Mitwirkung der häufig auch für Strukturpo-
litik verantwortlichen Kofinanziers verringert. In die gleiche Richtung wirkt
die Tatsache, daß 45% der nach § 249 h  AFG Geförderten (bei ABM: 49%)
Anfang 1995 in ABS-Gesellschaften beschäftigt waren, die als solche stark in
die lokalen Netzwerke eingebunden sind (s.u.).

Tabelle 22 macht deutlich, daß der IAB-Untersuchung zufolge die pauscha-
lierten Lohnkostenzuschüsse der BA 1994 nur rund 22% der Gesamtkosten
einer Maßnahmen abdeckten. Die Länder steuerten rund 27% bei, während die
Treuhandanstalt (bzw. ihre Nachfolgeorganisationen) als Hauptfinanzier rund
44% der Gesamtkosten trug. Die Ergebnisse zeigen, daß in der Tat diejenigen
stärker an der Finanzierung der Maßnahmen beteiligt sind, die von der Wert-
schöpfung der Maßnahmen in erster Linie profitieren. Inwieweit die Lasten-
verteilung auf die beteiligten Finanziers in Relation zu den Erträgen bereits
angemessen ist, kann mit dem vorliegenden Daten allerdings nicht beantwortet
werden. Auffällig ist, daß sich sowohl die Kommunen als auch die Maßnah-
meträger bei der Komplementärfinanzierung stark zurückgehalten hatten. Dies
gilt allerdings nur für die (relative) Höhe der finanziellen Beteiligung (1%

28 Hierzu zählen Maßnahmen im Bereich wirtschaftsnahe Infrastruktur, Umweltverbesserung incl.
Kommunalaufgaben im Umweltbereich, Dorf- bzw. Stadtverschönerung und Wohnumfeldverbesse-
rung.
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bzw. 5%). Mit im Durchschnitt offenbar vergleichsweise geringen Beträgen
waren Kommunen immerhin an 28% der Maßnahmen beteiligt.

Wirtschaftsnahe Qualifizierung

In der ehemaligen DDR gab es wirtschaftlich sehr unterschiedlich entwickelte
Regionen mit unterschiedlichen Qualifikationspotentialen. Diese waren (und
sind es teilweise heute noch) ein wesentlicher Standortfaktor, „endogenes
Entwicklungspotential“ und damit in der Regel29 auch Anknüpfungspunkt für
alle Arten von Qualifizierung, insbesondere für die Anpassungsfortbildung.

Die Ausgangsstrukturen geben allerdings noch keine Hinweise darauf, in wel-
che Richtung sich die neue wirtschaftliche Basis einer Region entwickelt. Der
Strukturbruch erlaubt nur sehr begrenzt Analogien zu globalen oder regional-
spezifischen Entwicklungen im Westen. Häufig spielen politische Entschei-
dungen eine Rolle, die weder vorhersagbar noch durch rein wirtschaftliche
oder arbeitsmarktliche Kalküle determiniert sind. Markantes Beispiel ist der
frühzeitige Versuch, den Industriestandort Jena zu erhalten.

Inhaltliche Entscheidungen über Zielberufe, Qualifikationsniveaus oder ange-
strebte Teilnehmerstrukturen sind in einer solchen Situation besonders schwie-
rig. Für sie sind wirtschaftsstrukturelle Entwicklungslinien entscheidend, die
sich – soweit vorhanden – nur erkennen lassen, wenn eine hinreichende Infor-
mationsbasis vorhanden ist. Je unsicherer diese regionalen Entwicklungsper-
spektiven sind, desto mehr sind inhaltliche Qualifizierungsentscheidungen auf
Kooperation und Unterstützung all derer angewiesen, die die Entwicklungen
vor Ort mitbestimmen (Unternehmen und deren Vertreter, Gewerkschaften,
Verantwortliche für Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung in den Ge-
bietskörperschaften).

Not macht erfinderisch: Zur Überwindung solcher Schwierigkeiten wurden in
Ostdeutschland neue Koordinierungsstrukturen gefunden, wie die regionalen
„Aufbaustäbe“ und „regionale Qualifikationsentwicklungszentren“ (RQZ,
überregional vernetzt über eine Arbeitsgemeinschaft „Qualifikations-Ent-
wicklungs-Management – QUEM).30

Mit den Aufbaustäben wurden in der Anfangsphase angesichts noch nicht
überall handlungsfähiger örtlicher Verwaltungen ressortübergreifende Gremi-
en geschaffen, über die Investitions- und Arbeitsmarktförderung gleicherma-
ßen flexibel und unbürokratisch gehandhabt werden konnten. Die vom Bun-
desministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie geför-
derten RQZ erhielten als wissenschaftliche Serviceeinrichtungen die Aufgabe,
die Qualifikationsentwicklung auf regionaler Ebene zu analysieren und lokale
Träger (Bildungsanbieter) und Betriebe zu beraten. Diese Gremien wurden al-

29 Bei extremen Monostrukturen (Dominanz veralteter Industriezweige) ist dies sicherlich anders zu
bewerten.

30 Zur Aufgabenstellung vgl. Quem-Bulletin 1/92:1.
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lerdings nur zeitlich befristet ins Leben gerufen und konnten die Entwicklung
offenbar nur sehr begrenzt beeinflussen.31

Trotzdem gilt wirtschaftsnahe Qualifizierung als (nicht ganz neues) Schlüs-
selwort. Die geschilderten Ansätze zur qualifikatorischen Unterstützung der
regionalen Wirtschaftsentwicklung bzw. zur Verzahnung von Arbeitsförderung
und Strukturpolitik betrafen die infrastrukturellen Voraussetzungen der Ver-
zahnung, nicht aber oder nur am Rande die Förderinstrumente selbst. Konkrete
Förderkonditionen lassen häufig eine bessere Verzahnung der Instrumente un-
terschiedlicher Politikbereiche nicht ohne weiteres zu. In diesem Sinne wurden
weitergehende Vorschläge unterbreitet, um Betriebe durch öffentlich finan-
zierte Qualifizierung unterstützen zu können.32

In Sachsen werden seit Mitte 1992 ABS-Gesellschaften (s.u.) besonders geför-
dert, die Arbeitnehmer „zielgerichtet auf den Arbeitskräfte- und Qualifizie-
rungsbedarf von bestehenden Unternehmen oder/und neuen Investoren“ quali-
fizieren.33 In rd. 40 sog. „Z-ABS“ (=zielorientierte ABS) werden gegenwärtig
vom Land über 70 fest angestellte Stammkräfte finanziert, die (jährlich jeweils
mindestens 50) Beschäftigten der ABS-Gesellschaft oder Arbeitslosen solche
Übergänge in den regulären Arbeitsmarkt durch Qualifizierungsmaßnahmen
ermöglichen sollen. Zur Förderpalette dieses „ganzheitlichen“ Ansatzes ge-
hörten bzw. gehören Anschubfinanzierung, ergänzende Projektförderung, eine
Aufstockung von AFG-Leistungen zur Qualifizierung und ggf. erforderliche
Lohnkostenzuschüsse für die Übernahme in ein Dauerarbeitsverhältnis.

Mit etwas anderer Akzentuierung ging auch ein Vorstoß der Landesregierung
Brandenburg in Richtung wirtschaftsnahe Qualifizierung. „Die außergewöhn-
liche Situation in den neuen Bundesländern, auch im Land Brandenburg,
zwingt zu ungewöhnlichen Taten. Angesichts des weitgehenden Zusammen-
bruchs wirtschaftlicher Strukturen und der damit verbundenen hohen Arbeits-
losigkeit wollen wir eine Qualifizierung betreiben, die Existenz- und Unter-
nehmensgründungen oder Sanierungen unterstützt, begleitet und auch initiiert.
Dies soll in enger Verzahnung mit der jeweiligen regionalen Entwicklung ge-
schehen. Wenn man so will, ist es der Versuch, sich am eigenen Schopfe aus

31 Die mit dem „Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost“ überwiegend auf der Ebene von Landkreisen
annähernd flächendeckend gebildeten Aufbaustäbe verschwanden mit der Herausbildung der übli-
chen Verwaltungsstrukturen. QUEM setzt seine Tätigkeit mit nicht mehr ausdrücklich auf die
Transformation und die regionale Entwicklungsproblematik bezogener Forschungs- und Bera-
tungstätigkeit fort (Quem-Bulletin 12/95:8).

32 So hat das Kuratorium von Quem Thesen veröffentlicht „Zur Transformation der Qualifikations-
und Sozialisationspotentiale von Erwerbstätigen in den neuen Bundesländern“. These 8 spricht in
diesem Zusammenhang eine neue Verantwortung des Staates an. Zur Begründung heißt es: „Staatli-
che Fördermittel sind erforderlich, weil fehlende Perspektiven ostdeutscher Unternehmen sich häu-
fig als Qualifizierungshemmnis auswirken und die Möglichkeiten des Unternehmens als Lernort
einschränken. Staatliche Subventionen beziehen sich in diesem Fall nicht auf Sachkapitel oder Pro-
dukte, sondern auf fachliche und motivationale Veränderungsnotwendigkeiten in den Unternehmen.
Sie zielen damit auf die Verringerung entscheidender Wettbewerbsnachteile ab“. Festgestellt wird,
daß staatliche Investitionshilfen in das betriebliche Humankapital in den alten Ländern weitgehend
tabuisiert seien. Vgl. Quem-Bulletin, 6/1993, S. 6.

33 Aufbauwerk im Freistaat Sachsen 1993: 26.
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dem Sumpf zu ziehen, indem Arbeitsplätze selbst geschaffen werden. Wir
müssen Inseln der Hoffnung bilden und sie dann vergrößern“.

Gewohntes wird hier auf den Kopf gestellt und auch eine neue Funktion von
öffentlich geförderter Qualifizierung gesehen: Sie soll zusammen oder im
Vorlauf, aber immer verbunden mit einem Unternehmenskonzept und mit
strukturpolitischen Hilfen, so weit wie möglich Arbeitsplätze selbst schaffen
helfen, insbesondere dort, wo es keinen externen Investor gibt. Hier geht es um
eine neue Art der Hilfestellung durch berufliche Qualifizierung bei der Ent-
wicklung von Regionen.

Als Beispiel hierfür kann das an einem erfolgreich abgeschlossenen Existenz-
gründungsprogramm in Schweden orientierte und z.Zt. mit schwedischer Hilfe
durchgeführte Pilotprojekt E-GO (Europäische Gründungsoffensive Eberswal-
de) dienen. Es wird über den Europäischen Sozialfonds (Gemeinschaftsinitia-
tive Adapt), das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung („Förderung
der Erprobung neuer Wege in der Arbeitsmarktpolitik“), das Arbeitsamt
(AFG-Mittel) sowie vom Arbeitsministerium34 und vom Wirtschaftsministeri-
um35 des Landes Brandenburg gefördert bzw. unterstützt und durch die mit
Hilfe des Bundeswirtschaftsministeriums aufgebaute „Technologie- und Inno-
vationsagentur Brandenburg GmbH“ beraten. In dem Projekt, an dem Mitte
1996 insgesamt 84 potentielle Existenzgründer, Manager und weitere Mitar-
beiter beteiligt sind, geht es um „wirtschaftsnahe Qualifizierung mit dem Ziel
der Gründung von selbständigen Existenzen in Eberswalde und Schaffung
neuer Arbeitsplätze“ (Europäische Gründungsoffensive Eberswalde 1996).

In das Projekt sind Erfahrungen eingeflossen mit der seit 1992 laufenden För-
derung von Existenzgründern durch das Arbeitsministerium (Unterhaltsgeld,
Beratung und Qualifizierung).36 Demnach muß Qualifizierung inhaltlich und
curricular auf die besondere Situation von Existenzgründern zugeschnitten und
in weitere Förderaktivitäten eingebunden sein.

„Wirtschaftsnahe Qualifizierung“ ist mit neuen Ansätzen, auf die hier nur bei-
spielhaft eingegangen werden konnte, über den Stand von ersten Modellversu-
chen weit hinausgekommen. Qualifizierung wird auch verstärkt in Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen und bei Lohnkostenzuschüssen nach dem AFG
(§ 249 h) durchgeführt (Miethe/Brödnow 1993, Stark/Wolfinger 1995). Syste-
matische Informationen darüber, wie weit der großflächige und z.T. auch neu-
artige Einsatz von öffentlich geförderter Qualifizierung in den neuen Bundes-

34 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg.
35 Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Brandenburg.
36 In den Jahren 1993 und 1994 wurden in Brandenburg jeweils etwa 2000 Existenzgründer aus Ar-

beitslosigkeit gefördert, wobei angebotene Beratung und Qualifizierung in weniger als der Hälfte
der Fälle abgerufen wurde. Vgl. hierzu den Beitrag von Sund in dem Zwischenbericht der Europäi-
schen Gründungsoffensive Eberswalde (1996). Im neu strukturierten Landesprogramm „Qualifizie-
rung und Arbeit für Brandenburg“ wird auch weiterhin die Schaffung und Stabilisierung von er-
werbswirtschaftlichen Arbeitsplätzen mit Schwerpunkt Qualifizierung gefördert (ca. 800 Förderfälle
werden im Jahre 1996 erwartet). Vgl. Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
1996.
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ländern zum Erhalt der Entwicklungspotentiale im Osten beiträgt und Be-
schäftigungschancen verbessern konnte, fehlen allerdings weitgehend.

ABS-Gesellschaften als Teil der beschäftigungspolitischen Infrastruktur

Um in Ostdeutschland der Vielfalt von Aufgaben gerecht zu werden und den
Einsatz von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu gewährleisten, mußte
hierfür zeitgleich eine „Infrastruktur“ aus dem Boden gestampft werden. In
kurzer Zeit wurden die Arbeitsämter aufgebaut. Weitgehend aus dem Westen
importierte traditionelle Träger für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (insbe-
sondere Bildungseinrichtungen) wurden – als innovative Komponente – um
sogenannte „Gesellschaften zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Struktur-
entwicklung“ (ABS) ergänzt. Diese ostdeutschen Beschäftigungsgesellschaften
sollten – so auch der programmatische Name – in besonderer Weise den Brük-
kenschlag zur Strukturentwicklung herstellen. Hierauf hatten sich im Juli 1991
die Treuhandanstalt, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und die ostdeut-
schen Bundesländer verständigt. Sie wurden über Trägergesellschaften, die vor
allem Dienstleistungs- und Beratungsaufgaben erfüllen, großflächig miteinan-
der vernetzt und um sogenannte kommunale Beschäftigungsgesellschaften er-
gänzt. Umfragen des IAB bei den Trägergesellschaften zufolge, wurden darin
Mitte 1996 schätzungsweise 145.000 Arbeitnehmer37 beschäftigt, weit über-
wiegend in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und mit Lohnkostenzuschüssen
nach § 249 h AFG.

Die gegenwärtig rund 400 Beschäftigungsgesellschaften in Ostdeutschland ha-
ben zur Abfederung des Arbeitsplatzabbaus beigetragen. Hinsichtlich ihrer tat-
sächlichen strukturpolitischen Wirksamkeit hingegen differieren die Einschät-
zungen.

Festzustellen ist, daß sie selbst bereits das Ergebnis des Zusammenwirkens der
verschiedenen Akteure am Arbeitsmarkt sind. So treten Kommunen, Landrats-
ämter, Kreishandwerkerschaft, IHK, Unternehmen, Trägergesellschaften als
Gesellschafter auf und sind in Vorständen oder Beiräten tätig. Die Kooperati-
onsbeziehungen zu den übrigen Akteuren wurden zunächst überwiegend als
gut charakterisiert. Neuere Untersuchungen kommen allerdings zu einer deut-
lich zurückhaltenderen Einschätzung der Existenz und Wirksamkeit von Ko-
operationsstrukturen. Dies deutet auf mögliche Veränderungen im Zeitablauf
hin. Gleichwohl scheint ihre Einbindung in die für regionale Strukturpolitik
wichtigen lokalen Netzwerke als Voraussetzung für eine sinnvolle Verknüp-
fung mit der Strukturpolitik vielerorts gegeben.

Unstrittig ist, daß die Betätigungsfelder der Beschäftigungsgesellschaften mit
Schwerpunkten im Bereich von Erschließungsarbeiten für Bauten, Industrie
und Freizeitgelände, Sanierungs- und Rekultivierungsarbeiten, Maßnahmen
zur Verbesserung von Verkehr und Tourismus, aber auch Planungs- und Pro-
jektierungsarbeiten usw. besondere strukturpolitische Relevanz für die jeweili-

37 Wegen Umstellungsarbeiten konnten die Zahlen für Brandenburg nur geschätzt werden.
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gen Regionen haben (vgl. Übersicht 6). Baur et al. geben hierzu folgende Ein-
schätzung: „Auch wenn die empirisch festgehaltene Zahl der in solchen Pro-
jekten eingebundenen Beschäftigungen für sich betrachtet freilich noch nichts
darüber aussagt, ob und inwieweit diese Leistungen auch von den Kommunen
„abgeholt“, d. h. genutzt werden, kann dies aufgrund der weitgehend kommu-
nalen Prägung der Gesellschaften sowie der Tatsache, daß Arbeitsförderungs-
gesellschaften sich wesentlich in Gremien der regionalen Strukturentwicklung
engagieren, in der Regel begründet unterstellt werden.“ Hild hingegen geht
davon aus, daß mit diesen Arbeiten lediglich eine notwendige, aber keine hin-
reichende Bedingung für Strukturpolitik erfüllt sei. „Denn mit der Wiederher-
stellung einer halbwegs akzeptablen Umwelt zeichnet sich die Region noch
nicht positiv gegenüber anderen intakten Regionen aus; sie hat damit noch kei-
nen Standortvorteil gewonnen, sondern fällt bestenfalls nicht mehr negativ aus
dem Rahmen.“ Knuth weist in diesem Zusammenhang allerdings darauf hin,
daß schon eine Verbesserung der „Lebensqualität“ für die Region als „weicher
Standortfaktor“ wirken könne. Wie auch immer: Wie weit die unbestreitbaren
strukturpolitischen Potentiale der Aktivitäten von Beschäftigungsgesellschaf-
ten für die Entwicklung der jeweiligen Regionen tatsächlich genutzt wurden
und werden, bedarf offenkundig weiterer Untersuchung. Dies gilt gleicherma-
ßen für die in Fallstudien häufiger aufgeführten innovativen Projekte, über de-
ren Anwendungsreife und faktische Umsetzung keine zuverlässigen Daten
vorliegen.

In der Rahmenvereinbarung zur Gründung von ABS-Gesellschaften vom Juli
1991 wurde die Erwartung ausgesprochen, daß nicht nur Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen, sondern auch Qualifizierungsmaßnahmen mit dazu beitra-
gen sollten, die Voraussetzungen für ein Gelingen der wirtschaftlichen Neuori-
entierung der ostdeutschen Wirtschaft deutlich zu verbessern. Anzustreben sei
auch und sogar in besonderem Maße, daß aus den ABS-Gesellschaften Neu-
gründungen von Unternehmen hervorgingen. Beide Erwartungen haben sich
nur zu einem geringen Teil erfüllt.

Sowohl 1991 als auch 1994/95 bewegte sich die Teilnehmerzahl der als Ei-
genmaßnahmen durchgeführten Fortbildungen und Umschulungen (FuU) in
der Größenordnung von weniger als 5.000. Die anfänglich rege Zusammenar-
beit mit externen Bildungsträgern ist im Zeitablauf deutlich zurückgegangen.

Nur wenige Prozent der Geförderten konnten sich aus Beschäftigungsgesell-
schaften ausgründen bzw. eine selbständige Existenz aufbauen. Eine ganze
Reihe von konkreten Schwierigkeiten stellten sich hier in den Weg: Kapital-
mangel, zu geringe Zeit für die Umsetzung, ungünstige wirtschaftliche Rah-
menbedingungen, Mangel an geeigneten Unternehmerpersönlichkeiten, feh-
lendes Know-how der Gründer, ungeklärte Eigentumsfragen. Hemmnisse wer-
den allerdings auch in den besonderen Handlungsbedingungen der ABS-Ge-
sellschaften gesehen. In kritischer Einschätzung sieht Hild „die Gründe dafür
schon in den unüberwindbaren Interessengegensätzen der politischen Haupt-
akteure angelegt“. Seiner Einschätzung nach zeigten sich in der Arbeit der
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ABS „wie im Brennglas Koordinationsdefizite verschiedener Politikbereiche.“
Allerdings handle es sich hierbei nur um Rückschlüsse „mit hoher Plausibili-
tät“ aus bisherigen Befunden bzw. um exemplarische Hinweise aus Fallstudi-
en. Vorschnelle Verallgemeinerungen scheinen ebensowenig angebracht wie
die Vernachlässigung von Hinweisen auf Problemlagen.

Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang, daß vor allem in den
ersten Jahren viele ABS-Gesellschaften gegründet wurden, um ehemalige
Kombinate von überzähligem Personal zu entlasten und ihnen damit die Mög-
lichkeit zu geben, sich am Markt zu behaupten. Befürchtungen existieren, daß
die einmal geschaffenen Strukturen sich gewissermaßen verselbständigen und
auch dort weiter bestehen könnten, wo ihre arbeitsmarktpolitischen Funktionen
durch herkömmliche Träger vielleicht besser und effizienter erledigt werden
könnten. So sei ein Vordringen in den Bereich kommunaler Aufgaben zu be-
obachten. Vielfach sei auch die Struktur von ABS-Gesellschaften schwer zu
durchschauen, desgleichen die über sie kanalisierten Finanzströme. Auch sol-
che Vermutungen bedürfen noch der kritischen Überprüfung. Repräsentative
Untersuchungsergebnisse liegen hierzu bislang nicht vor.

5. Schlußfolgerungen

Arbeitsmarktpolitik in Ostdeutschland wurde mehr als jemals zuvor in West-
deutschland mit strukturpolitischen Erwartungen konfrontiert und dabei ange-
sichts der Größenordnung des Problems – da sie zum Teil auf sich allein ge-
stellt blieb – auch überfordert.

Zunächst führten Modifikationen des westdeutschen Instrumentariums nicht
nur zu der angestrebten leichteren Handhabung der Arbeitsförderung im Trans-
formationsprozeß, sondern auch zu qualitativen Änderungen. Strukturrelevante
Großmaßnahmen entstanden, die es in Westdeutschland so nie gegeben hatte.
Gezielt verstärkt wurde die Entwicklung institutionell durch die Einführung
der ABS-Gesellschaften und instrumentell vor allem durch den pauschalierten
Lohnkostenzuschuß nach § 249 h AFG. Bei diesem wird über die notwendige
Ko-Finanzierung Kooperation mit weiteren Politikbereichen gewissermaßen
erzwungen, es entstehen aber auch Kooperationskosten und es ist immer im
Auge zu behalten, daß im Hinblick auf die Verwendung beitragsfinanzierter
Mittel Grenzen bestehen.

Viele Restriktionen, die einer noch besseren Verzahnung der Politikbereiche
entgegenstehen, blieben erhalten. So kann nach dem AFG weiterhin nicht für
die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit qualifiziert werden (wohl aber mit
anderen Fördermitteln), bei Ausgründungen aus den ABS-Gesellschaften klafft
weiterhin eine Förderlücke, die aus den unterschiedlichen Logiken (z. B. im
Hinblick auf „Zusätzlichkeit“ und Gewinnorientierung der Aktivitäten) der
Arbeits- und Wirtschaftsförderung heraus entsteht. Trotzdem: Ohne arbeits-
marktpolitische Hilfen hätte vielerorts der wirtschaftliche Neubeginn in Ost-
deutschland so schnell nicht stattfinden können.



2838 Bundesanstalt für Arbeit

T0708B.DOC, 29.09.99 18:47

Die besonderen politischen und wirtschaftlichen Umstände der Transformation
in Ostdeutschland führten zu einem in diesem Umfang wohl in keinem Trans-
formationsland Mittel- und Osteuropas wiederholbaren öffentlichen Finanz-
transfer für Ostdeutschland – im allgemeinen und im besonderen für die Ar-
beitsmarktpolitik. Rd. 140 Mrd DM Nettotransfer im Jahre 1996 entsprechen
mehr als 4% des westdeutschen Bruttoinlandsprodukts und immerhin rd. 35%
des (nominalen) Inlandsprodukts von Ostdeutschland (Tabelle 3) – eine nicht
beliebig steigerbare, für eine Reihe von Jahren von Ökonomen und Politikern
weitgehend für notwendig erachtete, aber zunehmend auch in Frage gestellte
Stütze für Kaufkraft und Investitionen.

Innerhalb des Aufgabenbereichs der Bundesanstalt für Arbeit errechnet sich
für die Jahre 1990 bis 1996 insgesamt ein „Defizit Ost“ von knapp 175 Mrd
DM (Tabelle 14). Dieses Defizit wurde nur teilweise durch einen steuerfinan-
zierten Zuschuß aus dem Bundeshaushalt abgedeckt. Die Mitfinanzierung der
einigungsbedingten Kosten durch Beiträge der Versicherten (auch in anderen
Zweigen der Sozialversicherung, wie der Rentenversicherung) ist durchaus
strittig, auch wegen der damit verbundenen höheren Lohnnebenkosten: Der
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung wurde mit der Einigung von 4,3%
auf 6,8% (später 6,3% und zuletzt 6,5%) heraufgesetzt. Gerade weil die Ar-
beitsmarktpolitik von der institutionellen Seite her als erste in Ostdeutschland
handlungsfähig war, entstand in Relation zu anderen Politikbereichen (Struk-
tur- und Wirtschaftspolitik) ein übermäßiger Handlungsdruck und eine kaum
berechtigte Erwartungshaltung im Hinblick auf ihre Fähigkeiten, das Beschäf-
tigungsproblem (zumal allein) lösen zu können. Diese Feststellung soll aller-
dings ihre Leistungen und vielfältigen Funktionen im Transformationsprozeß
nicht in Frage stellen.

Die Zeit der großflächigen Anwendung von Arbeitsmarktpolitik in Ost-
deutschland geht ihrem Ende entgegen. Geblieben sind aber der Problemdruck
und die Notwendigkeit, statt der Finanzierung von Unterbeschäftigung aktive
Beiträge zur Lösung des Beschäftigungsproblems zu leisten – in Ost- und
Westdeutschland. Erfahrungen in Ostdeutschland haben gezeigt, wie wichtig
es hierfür ist, die übrigen beschäftigungsrelevanten Politikbereiche in die Ver-
antwortung zu nehmen, aber auch weiterhin flankierend arbeitsmarktpolitische
Mittel einzusetzen und diese soweit wie möglich mit den übrigen Politikberei-
chen zu verzahnen. Offenkundig ist kein Politikbereich allein mehr in der La-
ge, die großen Herausforderungen – wie das Beschäftigungsproblem – zu mei-
stern.

Die Entwicklung in den neuen Bundesländern macht besonders deutlich, daß
Weiterbildungspolitik andere Ziele verfolgen muß, als es bei der Förderung der
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Fall ist. Während bei ABM die Schaffung
vorübergehender Beschäftigung im Vordergrund steht und damit die Förde-
rung – auch künftig – vorrangig einen Beitrag zum aktuellen quantitativen Ar-
beitsmarktausgleich leistet, muß sich die Förderung der beruflichen Weiterbil-
dung primär an einer qualitativen, strukturellen Zielsetzung ausrichten. Inso-
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fern muß die Förderung der beruflichen Fortbildung und Umschulung die
Rolle einer rein quantitativen Entlastungsfunktion verlieren, die sie nach der
Wende – situationsbedingt – zum Teil auch gespielt hat. Es gilt vielmehr, das
vorhandene Potential an „angebotener Arbeitskraft“ an die nachgefragten
Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem künftigen Arbeitsmarkt anzupassen, wie
schwierig dies auch immer sein mag.

Bei allen Überlegungen darf nicht vergessen werden, daß die Förderung der
beruflichen Weiterbildung zunächst kein wirtschaftspolitisches Instrument ist
und deshalb die Schaffung von Arbeitsplätzen in aller Regel nicht Folge, son-
dern Voraussetzung ist. Aus diesem Grunde kann auch die quantitative Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes nicht unmittelbar Aussagen über die Richtigkeit
der zugrundeliegenden Weiterbildungspolitik liefern. Vielmehr muß in Ver-
antwortung des Staates für die Erhaltung und Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland eine Struktur des Bildungs-
marktes – selbstverständlich unter Einbeziehung der Erstausbildung – geschaf-
fen werden, die ohne Dirigismus sicherstellt, daß der Faktor Arbeit insbeson-
dere mittel- und längerfristig im Vergleich mit anderen Volkswirtschaften
konkurrieren kann.

Falsch wäre es auch, an Qualifizierung ausschließlich oder primär in Erwar-
tung eines kurzfristigen Erfolgserlebnisses heranzugehen. Daß ein Teilnehmer
unmittelbar oder kurz nach Abschluß einer Maßnahme in Arbeit einmündet,
kann kein ausschließliches Kriterium für den Erfolg von Weiterbildungspolitik
sein. Vielmehr muß angestrebt werden, daß der qualifizierte Teilnehmer auch
mittel- und längerfristig den qualitativen Anforderungen des Arbeitsmarktes
gewachsen ist. Dabei spielt die ausgewogene Mischung von Schlüsselqualifi-
kationen und konkreten Fachkenntnissen eine entscheidende Rolle. Die Ent-
wicklung solcher Konzepte auf einem Bildungsmarkt zu erreichen, der immer
wieder und möglichst unmittelbar Impulse über sich entwickelnde Beschäfti-
gungsmöglichkeiten erhält und sein Angebot danach ausrichtet und steuert, ist
ein wichtiges bildungspolitisches Ziel, das nicht aus den Augen verloren wer-
den darf.

Es ist aber auch zu beachten, daß die angebotene Qualifikationsstruktur des
Faktors Arbeit ein wichtiger Impuls für die Entwicklung einer Struktur mit hö-
herwertigen Arbeitsplätzen ist. Nur wenn es gelingt, Angebot und Nachfrage
in diesem Bereich im Gleichgewicht zu halten und gleichzeitig das Niveau zu
verbessern, wird der Standort Deutschland erfolgreich seinen Vorsprung hin-
sichtlich hochqualifizierter Produktion und Dienstleistung auf dem Weltmarkt
verteidigen bzw. wiedergewinnen können.
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